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Sehr geehrte Damen und Herren,

wie heißt es so schön: „Neue Besen kehren gut“. ob 
es wirklich so ist, das kann der neue Gesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDu) jetzt zeigen.

aktuell sind die war-
tezeiten auf Fach arzt  - 
termine in der öf fent-
li chen Dis kussion.
Schuld seien die Pri vat-
pa tien ten, die wür den 
bei ter min verga ben 
be vor zugt wer den, 
lau tet eine der the-
sen. Schuld seien auch 
die Kassen ärzt lichen 
Vereini gun gen (KVen), 
die sollten schließ lich 
die Versorgung sicher-
stellen, lau tet eine 
andere.

In Zeiten des wahl-
kampfes sind die 
Politiker schnell mit 
Ideen jeglicher art 

zur Stelle, um den wählern ihre Handlungsbereitschaft 
zu vermitteln. Im Falle des wahlsieges schließen die 
Parteien einen Koalitionsvertrag. Hier wird alles rein-
geschrieben, was in den nächsten vier Jahren erreicht 
werden soll. Gleichzeitig ist er der kleinste gemeinsame 
Nenner der unterschiedlichen Koalitionsparteien. will 
die eine Partei gar keine wartezeiten für Facharztter-
mine und die andere wäre auch mit zwei Monaten zu-
frieden, kann der Kompromiss bei vier wochen liegen. 
Sehr beliebt sind auch tauschgeschäfte wie beispiels-
weise ‚wartezeiten‘ gegen ‚Mindestlohn‘. Beide haben 
zwar nichts miteinander zu tun, bringen aber ruhe und 
Zufriedenheit in die Koalition.
Für die umsetzung ist dann die exekutive zuständig. an 
dieser Stelle kommen die KVen und ihre Mitglieder ins 
Spiel. Die müssen nur richtig angeleitet, angewiesen oder 
mit der einen oder anderen Strafe bedroht werden. 
Die nächste wahl kann dann kommen. ach ja, da waren 
noch die wartezeiten… Dabei wäre ein Blick in die realität 
hilfreich: Lediglich 9,9 Prozent aller Privatversicherten mit 
einer Krankheitsvollversicherung leben in den Neuen Bun-
desländern1. Das wären statistisch weniger als 30 Patien-
ten je Mitglied der KVMV. Diese wenigen sollen für die vol-
len Praxen und längere wartezeiten verantwortlich sein?

1Zahlenbericht der PKV 2012, S. 27

Mit insgesamt 12,8 Millionen GKV-Behandlungsfällen 
ist die anzahl der versorgten Patienten im Jahr 2013 im 
Land nochmals gestiegen. Dabei schrumpft die Bevöl-
kerung bei in etwa gleichbleibender anzahl der Ärzte in 
M-V. Die ursachen für den stetig steigenden aufwand 
sind vor allem in der demografischen entwicklung zu 
finden. Die Menschen werden immer älter und kränker. 
So hat das Institut des Bewertungsausschusses 2013 
für M-V bundesweit den zweithöchsten Zuwachs der 
Morbidität ermittelt. außerdem steigt die Zahl der Pati-
enten, die nach einem Krankenhausaufenthalt weiterer 
ärztlicher Betreuung bedürfen. So war in M-V im Jahr 
2012 mit 7,2 tagen die niedrigste stationäre Verweil-
dauer in den Krankenhäusern bundesweit festzustellen. 
In unserer gesetzlichen Krankenversicherung mit unbe-
schränktem Zugang der Versicherten zu allen Leistun-
gen, aber beschränkten Kapazitäten werden gerne die 
Grenzen des Systems vergessen. Diese Grenzen gibt 
die Politik klar vor: die beschränkte anzahl von arzt-
stellen, eine budgetierte Vergütung, Plausi- und wirt-
schaftlichkeitsprüfungen und vieles mehr. 
Im Koalitionsvertrag der neuen regierung steht, dass 
durch zentrale terminservicestellen bei den KVen den 
Patienten bei Überweisungen ein Behandlungstermin 
innerhalb von vier wochen vermittelt werden soll. Ge-
lingt dies nicht, soll bei Vorliegen einer medizinischen 
Indikation ein termin in einem Krankenhaus angeboten 
werden. Diese Idee birgt offensichtliche Schwachstel-
len, denn sie kann den persönlichen arztkontakt nicht 
ersetzen. außerdem stellen sich Fragen nach dem Da-
tenschutz, der Haftung und wirtschaftlichkeit. 
Dabei hat sich bereits seit Jahren in M-V ein Verfahren 
für die Vergabe von zeitnahen notwendigen arzttermi-
nen bewährt. Mit dem a- und B-Überweisungsmodell 
werden zwar keine wahlkampfversprechen eingelöst, 
aber eine medizinisch indizierte Diagnostik bzw. die 
Behandlung sichergestellt. 
Damit es zum Schluss nicht nur heißt: „Neue Besen 
rühren gut“, ist unsere empfehlung an den neuen Bun-
desgesundheitsminister: Schauen Sie einfach mal in die 
regionen, auch für die Probleme der großen Koalition 
gibt es bereits Lösungen. 

es grüßt Sie
Ihr axel rambow

Foto: KVMV

Axel Rambow

Vorstandsvorsitzender
der KVMV
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Seit dem 17. Dezember 2013 ist Hermann Gröhe (CDu) 
Bundesgesundheitsminister. Die entscheidung für den 
52-jährigen Juristen war eine große Überraschung, denn 
bislang ist er in seiner Karriere kaum mit Gesundheitspo-
litik in Berührung gekommen.
Dafür ist der Neue auf dem Berliner Politikfeld ein alter 
Hase. Seit 1994 gehört Gröhe dem Bundestag an, ist 
seit 37 Jahren CDu-Mitglied. Von 1998 bis 2005 war er 
Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der 
CDu-Bundestagsfraktion, 2008 Staatsminister, verant-
wortlich für die Bund-Länder-Koordination, bis er 2009 
Generalsekretär der CDu wurde.
Seit seinem amtsantritt hat Gröhe vor allem zwei the-
men öffentlich angesprochen, die den ambulanten Ver-
sorgungsbereich betreffen: Zum einen will Gröhe an der 
Vier-wochen-Frist für Facharzttermine, wie sie im Koaliti-
onsvertrag verbrieft ist, festhalten. „Monatelange warte-
zeiten sind nicht akzeptabel“, erklärte Gröhe dem Focus. 
„es muss möglich sein, dass gesetzlich versicherte Patien-
ten zeitnah einen Facharzttermin bekommen“, sagte der 
Bundesgesundheitsminister weiter am 21. Januar 2014 
zu dem Nachrichtenmagazin. Dazu sollen die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen Servicestellen einrichten, die die 
termine vermitteln. wird kein Facharzt innerhalb von vier 
wochen gefunden, soll außer in medizinisch nicht be-

gründeten Fällen ein 
termin in einem Kran-
kenhaus angeboten 
werden. Beglichen 
sollen diese Leistun-
gen allerdings dann 
aus dem Budget der 
ambulanten Versorger 
werden, so der Plan. 

Zum anderen hat Gröhe bei seiner rede zu einem Fest-
akt des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-Ba) Mitte 
Januar gesagt, er wolle die Qualität im Gesundheitswe-
sen stärken und sichern und letztlich zum entscheiden-
den Kriterium für die ambulante und stationäre Versor-
gung machen. „Deshalb ist es so wichtig, dass wir zügig 
ein neues Qualitätsinstitut gründen“, beschreibt er seine 
absichten. Schlechte Qualität soll durch abschläge bei 
der Finanzierung bestraft werden. Der Protestant Gröhe 
ist verheiratet und hat vier Kinder. n kal

PoLItIK reFLeKtIereN

Das Bestreben des neuen Bundesgesundheitsministers, Hermann Gröhe (CDU), den gesetzlich Versicherten schnel-
ler eine fachärztliche Versorgung zu vermitteln, ist lobenswert. Ob es nun aber genau die Vier-Wochen-Frist bei 
Facharztterminen sein muss, kann allerdings aus medizinischer Sicht angezweifelt werden. Mit dem A- und B-Über-
weisungsmodell aus Mecklenburg-Vorpommern wird die schnellere Terminvergabe bereits seit Jahren realisiert.

Terminvergabe nach medizinischer Dringlichkeit –
in M-V gelebte Realität

Von Kerstin Alwardt*

Hermann Gröhe – der Neue vom Bund

Im Jahr 2008 hat die Kassenärztliche Vereinigung M-V 
(KVMV) ein Überweisungsmodell gestartet, das bislang 
bundesweit noch einmalig ist und bereits mehrfach von 
der Fachöffentlichkeit gelobt wurde. Ziel war es, die war-
tezeiten der Patienten auf einen termin zu verkürzen, die 
Hausärzte bei der terminbeschaffung zu entlasten und 
den Patienten, je nach medizinischer Indikation, gezielt 
eine fachärztliche Behandlung zu ermöglichen. „unser 
Modell mit der einteilung nach a- und B-Überweisungen 
orientiert sich ausschließlich an der medizinischen Dring-

lichkeit. es hat sich in den letzten Jahren bestens bewährt, 
sowohl die niedergelassenen Ärzte und ihre Patienten, 
als auch die teilnehmenden Krankenkassen zeigen sich 
sehr zufrieden“, sagt Dr. wolfgang eckert, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender der KVMV. Damit seien die warte-
zeiten für Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf 
deutlich verringert worden, so der rostocker allgemein-
mediziner weiter. Das Modell aus dem Nordosten hat 
bereits messbaren erfolg gezeigt. Bei der Versichertenbe-
fragung (FGw Forschungsgruppe wahlen) im vergange-

Hermann Gröhe

Bundesminister für
Gesundheit Foto: Bundesregierung/Kugler
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Foto: KVMV

Birgit Hesse

Arbeits- und Sozial-
ministerin Mecklen-
burg-Vorpommern

PoLItIK reFLeKtIereN

Birgit Hesse – die Neue vom Land

nen Jahr fiel im bundesweiten Vergleich Mecklenburg-
Vorpommern mit den geringsten wartezeiten bei der 
terminvergabe positiv auf.
Das Prinzip ist einfach: Die überweisenden Ärzte im Land 
haben die Möglichkeit, die terminanfragen in a- und 
B-Kategorien zu unterteilen. Die Patienten mit hocha-
kuten erkrankungen erhalten eine a-Überweisung und 
werden innerhalb eines werktages vom Facharzt über-
nommen. Patienten mit weniger dringlichen Problemen, 
bei denen sich aber zum Beispiel bei einer laufenden 
therapie eine Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes eingestellt hat, erhalten eine B-Überweisung 
und somit einen Facharzttermin innerhalb einer woche. 
Dadurch wird zwischen der gefühlten Dringlichkeit einer 
Behandlung vom Patienten und der tatsächlichen me-
dizinischen Dringlichkeit unterschieden, weil immer ein 
arzt sie einschätzt. Die überweisende Praxis schickt rele-
vante Hintergrundinformationen, wie beispielsweise die 
Dokumentation über diagnostische Maßnahmen und 
vorangegangene therapien, mit. Die übernehmende 

Praxis übermittelt ihre Befunde und Behandlungsergeb-
nisse an den überweisenden arzt zurück. Für die Patien-
ten dieses Überweisungssystems halten die arztpraxen 
des Landes terminliche reserven bereit.
„Seit im Jahr 2011 zwei große Krankenkassen und zahl-
reiche BKKen die Honorierung dieser Leistung übernom-
men haben, hat sich das Überweisungsverfahren im Land 
merklich effektiver gestaltet. und wir hoffen, dass noch 
weitere Krankenkassen mit einsteigen, damit noch viele 
Versicherte von diesem System profitieren können“, sagt 
axel rambow, der neue Vorstandsvorsitzende der KVMV. 
Der Blick in die wartezimmer zeigt, dass die Facharzt-
termine nicht willkürlich vergeben werden. Mit dem a- 
und B-Überweisungsmodell aus Mecklenburg-Vorpom-
mern kommen aber dringend behandlungsbedürftige 
Patienten schneller in die fachärztliche Versorgung. Die 
KVMV gibt die positiven erfahrungen aus diesem Mo-
dellprojekt gern weiter. n

*Kerstin Alwardt ist Leiterin der Pressestelle der KVMV.

am 14. Januar 2014 
hat Birgit Hesse (SPD) 
ihr amt als Ministerin 
für arbeit, Gleichstel-
lung und Soziales in 
der Landesregierung 
Meck lenburg-Vor-
pommern (M-V) ange-

treten. auf anfrage des KV-Journals zu ihren Vorstellun-
gen und Schwerpunkten in der Gesundheitspolitik des 
Landes hat sie geantwortet: „als ehemalige Landrätin 
kenne ich die Probleme vor ort sehr genau. eine flächen-
deckende Gesundheitsversorgung gerade in den länd-
lichen Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns muss auch 
künftig gesichert sein. Dafür werde ich mich einsetzen. 
Dies funktioniert aber nur in Zusammenarbeit mit allen 
akteuren des Gesundheitswesens. Land, Kommunen, 
niedergelassene Ärzte und Kliniken müssen zum wohle 

der Patientinnen und Patienten an einem Strang ziehen.“
So sei es für Hesse selbstverständlich, das engagement 
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Mecklenburg-
Vorpommern zu unterstützen. als Beispiel für eine her-
vorragende Zusammenarbeit zwischen KV und dem 
Land führt sie die Stiftungsprofessur für allgemeinme-
dizin an der universität rostock von Herrn Prof. attila 
altiner an. Mit den beiden Lehrstühlen für allgemein-
medizin in rostock und Greifswald sei M-V bundesweit 
Vorreiter und Vorbild, so Hesse weiter. „Das Land bietet 
für Medizinerinnen und Mediziner gute arbeitsbedin-
gungen. Dieses müssen wir noch breiter in die Öffent-
lichkeit tragen, damit sich junge Medizinerinnen und 
Mediziner für eine Beschäftigung in M-V interessieren“, 
teilte die Ministerin am 20. Januar mit. 
Die in elmshorn (Schleswig-Holstein) geborene Hesse 
war nach ihrem Studium der rechtswissenschaft in Kiel 
und amsterdam bei der Landespolizei in M-V beschäftigt 
und leitete das Polizeirevier wismar. 2005 wurde sie Bei-
geordnete und Stellvertreterin des Landrates des Kreises 
Nordwestmecklenburg. 2008 übernahm sie das amt der 
Landrätin. Nun folgt sie im Ministeramt Manuela Schwe-
sig (SPD), die seit Dezember 2013 Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist. Birgit Hesse ist 
38 Jahre alt, verheiratet und hat eine tochter. n kal

Foto: Sozialministerium M-V
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Mehr als jedes zweite Krankenhaus in Deutschland 
machte 2012 laut Krankenhaus-Barometer Verluste. Vor 
allem betroffen sind die kleinen Krankenhäuser, die in 
den regionen bürgernah die Grundversorgung über-
nehmen. „Zwar will die zukünftige Koalition aus CDu/

CSu und SPD auch weiterhin eine flächendeckende 
stationäre Versorgung, doch ihre Pläne können gerade 
den Bestand dieser Krankenhäuser gefährden“, sagt 
wolfgang Gagzow, Geschäftsführer der KGMV. ohne 
Spezialisierungen auf bestimmte Krankheitsbilder, die 
in großen Mengen erbracht werden müssen, um damit 
insgesamt in der Bilanz des Krankenhauses Verluste 
zu vermeiden, ist es extrem schwierig für die kleinen 
Häuser, Defizite zu vermeiden. „Die von der Koalition 
angedachten Selektivverträge würden diese Situation 
extrem verschlimmern“, so Gagzow. 
aus gleichen Gründen fordert auch die KVMV die Bes-
serstellung der ambulanten Grundversorger. „ambu-

lante Mediziner wie HNo-, augen- oder Frauenärzte 
tragen die Hauptlast der Versorgung in der Fläche. Sie 
sind immer die ersten ansprechpartner für die Patien-
ten, die, wenn es denn nötig ist, die weiterbehandlung 
bei einem Spezialisten veranlassen. Die Grundversorger 
haben die übervollen wartezimmer und müssen auch 
deshalb besser bezahlt werden“, stellt Fridjof Matus-
zewski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 
KVMV, klar. Diese Politik setze aber keine anreize für 
Mediziner, sich auf dem Land niederzulassen, so Matus-
zewski weiter. ein Lösungsansatz sei, die medizinischen 
Behandlungen nicht mehr zu budgetieren, sondern die 
einzelleistungen zu festen Preisen zu vergüten, schlägt 
Matuszewski vor. 
Mit der Politik der Spezialisierung wird sowohl die am-
bulante, wie auch die stationäre Versorgung, vor allem 
die der Landbevölkerung, gefährdet. Die Menschen in 
Mecklenburg-Vorpommern werden statistisch immer 
älter und damit steigt die so genannte Multimorbidität, 
das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer erkrankun-
gen. Doch diese intensivere medizinische Betreuung, 
beispielsweise bei mehreren chronischen erkrankungen 
eines Patienten oder einer Grippewelle, die viele Pa-
tienten gleichzeitig betrifft, ist unter den gegebenen 
umständen in absehbarer Zeit nicht mehr von den Ärz-
ten und Kliniken des Landes zu leisten.

Den Konkurrenzdruck zwischen den ambulanten und 
stationären Versorgern durch Ideen, wie die garantier-
te Vier-wochen-Frist bei Facharztterminen, zu erhöhen, 
indem die Patienten ins Krankenhaus geschickt und aus 
dem Budget der niedergelassenen Ärzte bezahlt wer-
den, ist nur eine ablenkungsstrategie der Politik vom 
eigentlichen Problem. Zumal die Durchführung, wie 
z.B. die art und Intensität, der arztsuche durch einen 
Patienten kaum nachweisbar ist. auch wird der damit 
verbundene bürokratische aufwand weder vom stati-
onären, noch vom ambulanten Bereich zu bewältigen 
sein. Deshalb fordern KVMV und KGMV gemeinsam 
von der neuen regierungskoalition schlüssige Konzep-
te, um die flächendeckende ambulante und stationäre 
Grundversorgung der Bevölkerung vor allem in struk-
turschwachen regionen, wie es sie in Mecklenburg-
Vorpommern gibt, endlich zu sichern. n

Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) und die Krankenhausgesellschaft des Lan-
des (KGMV) haben am 19. Dezember 2013 in einer gemeinsamen Pressemitteilung gefordert, die medizinischen 
Grundversorger zu stärken. Damit soll sowohl die ambulante, wie auch die stationäre Versorgung der Bevölkerung 
vor allem in den ländlichen Gebieten in Zukunft sichergestellt werden. Adressat ist die neue Regierungskoalition.

Medizinische Grundversorger stärken
Von Kerstin Alwardt

PoLItIK reFLeKtIereN
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Aktuelle Informationen zu den Beschlüssen der 319. Sitzung des Bewertungsausschusses und der 38. und 
39. Sitzung des Erweiterten Bewertungsausschusses vom 18. Dezember 2013:

Hausarzt-EBM

Änderungen des eBM
Von Maren Gläser*

aBreCHNuNG

Für Hausärzte im Kapitel 3 und für Kinder- und Jugend-
ärzte im Kapitel 4 werden die Änderungen des Haus-
arzt-eBM teilweise rückwirkend vorgenommen. Diese 
beziehen sich mit ausnahme der Geriatrie und Sozial-
pädiatrie gleichermaßen auf beide Kapitel und werden 
aus diesem Grunde zusammen aufgeführt.

rückwirkend zum 1. oktober 2013

•	Präzisierung der Präambel Nr. 10 im Kapitel 3 und 
4 zur Vergütung der Gesprächsleistungen nach 
GOP 03230/04230 (90 Punkte) 
Die Vorgaben zur Berechnung des Punktzahlvolu-
mens für problemorientierte ärztliche Gespräche nach 
GoP 03230/04230 werden dahingehend präzi-
siert, dass über das berechnete Punktzahlvolumen 
(Behandlungs fallzahl x 45 Punkte) hinausgehende 
Gespräche nicht vergütet werden. Der Honorarver-
teilungsmaßstab (HVM) der KVMV, der aktuell eine 
Vergütung dieser Leistun gen vorsieht, wird voraus-
sichtlich zum 1. april 2014 angepasst.

•	Vergütung der Strukturpauschale GOP 03040/ 
04040 im Vertretungsfall mit einem Abschlag von 
50 Prozent (70 Punkte)
Die Strukturpauschale (Zusatzpauschale für das Vorhal-
ten der zur erfüllung von aufgaben der haus  ärzt lichen 
Grundversorgung notwendigen Struk  turen) nach 
GoP 03040/04040 wird im Vertretungsfall neben 
der halben Versichertenpauschale nach GoP 03010/ 
04040 mit einem abschlag von 50 Prozent berück-
sichtigt. Die umsetzung erfolgt für die abgerechne-
ten Vertreterfälle nach Muster 19 in der Scheinunter-
gruppe 42 automatisch durch die KVMV.

•	Streichung der Anmerkungen zu Mindestkontaktzei-
ten bei Abrechnung von Gesprächsleistungen nach 
GOP 03230/04230 oder der Sozialpädiatrie nach 
GOP 04355 neben den Versichertenpauschalen 
Mit der Streichung der anmerkungen zu den Ge-
sprächsleistungen und der Sozialpädiatrie hinsichtlich 
der Dauer der arzt-Patienten-Kontaktzeit sind nun-
mehr das problemorientierte ärztliche Gespräch nach 

GoP 03230/04230 von je zehn Minuten Dauer oder 
die Sozialpädiatrie nach GoP 04355 von mindestens 
15 Minuten Dauer ohne weitere Mindestkontaktzei-
ten neben der vollen und halben Versichertenpau-
schale berechnungsfähig.

Zum 1. Januar 2014

•	Anpassung der Bewertung der Strukturpauschale 
GOP 03040/04040 auf 144 Punkte 
In umsetzung der Förderung der hausärztlichen Grund-
versorgung wird die Bewertung der GoP 03040/04040 
von 140 auf 144 Punkte erhöht. Darüber hinaus werden 
die auf- und abschläge der Strukturpauschale zur Be-
rechnung bei Praxen mit mehr als 1.200 Behandlungs-
fällen (BHF) je arzt/weniger als 400 BHF je arzt auf 14 
Punkte (vorher 10 Prozent) fixiert. 

•	Änderung der Anmerkung zum geriatrischen Be-
treuungskomplex nach GOP 03362
Die zweite anmerkung zum geriatrischen Betreu-
ungskomplex wird angepasst. Voraussetzung zur ab-
rechnung ist, dass die ergebnisse des geriatrischen 
Basisassessments entsprechend den Inhalten der 
GoP 03360 vorliegen müssen und nicht älter als vier 
Quartale sind. Demzufolge kann auch auf die unter-
suchungsergebnisse von geriatrischen Fachabteilun-
gen und anderen Fachärzten zurückgegriffen werden, 
um den Betreuungskomplex abrechnen zu können.

Zum 1. april 2014

•	Chronikerpauschalen nach GOP 04220/04221 nicht 
neben Schwerpunktleistungen nach Abschnitt 4.4 
und 4.5
Die abrechnungsausschlüsse zu den Chronikerpau-
schalen nach GoP 04220 und GoP 04221 wurden 
um eine weitere anmerkung ergänzt, indem im Be-
handlungsfall eine abrechnung neben Leistungen 
aus den abschnitten 4.4 und 4.5 ausgeschlossen ist.
Der im alten eBM bis 30. September 2013 gültige 
abrechnungsausschluss wird somit wieder im Haus-
arzt-eBM verankert.
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Zum 1. Januar 2014

•	Änderungen im Abschnitt 1.7.4 der Mutterschafts-
vorsorge 

Anpassung der GOP 01770 Betreuung einer 
Schwan geren gemäß Mutterschafts-Richtlinie
Mit einführung der neuen ultraschalluntersuchung 
im 2. trimenon werden erhöhte Betreuungs- und 
Beratungsleistungen notwendig, aufgrund derer 
eine ergänzung des obligaten Leistungsinhaltes der 
GOP 01770 auf ultraschalluntersuchungen „ggf. 
mit Biometrie ohne systematische untersuchung 
der fetalen Morphologie“ und eine Bewertung von 
1073 auf 1093 Punkten erfolgt. eine neue anmer-
kung stellt klar, dass die GoP 01770 im BHF auch 
dann berechnet werden kann, wenn die Schwangere 
von ihrem recht auf Nichtwissen Gebrauch macht 
und auf die ultraschalluntersuchungen verzichtet.

Neuaufnahme der Ultraschalluntersuchung im 
2. Trimenon nach GOP 01771 (440 Punkte)
Die neue ultraschalluntersuchung nach GoP 01771 
ist für die ultraschalluntersuchung(en) im 2. trimenon 
nach anlage 1a der Mutterschafts-richtlinie mit Bio-
metrie und systematischer untersuchung der fetalen 
Morphologie, einschließlich der Bilddokumentatio-
nen und Beratungen, einmal im BHF berechnungsfä-
hig. Die GoP 33043 und 33044 sind im BHF daneben 
ausgeschlossen.
Die GoP 01771 ist mit 440 Punkten bewertet und 
einmal je Schwangerschaft ansetzbar. Sie ist nach 
der ultraschall-Vereinbarung genehmigungspflich-
tig. Die Sondervereinbarung zur abrechnung nach 
GoP 93500 und 93501 bis zur einführung einer 
eBM-Position ist damit gegenstandslos. 

•	Anpassung der GOP 34600 Osteodensitometri-
sche Untersuchung I gemäß Richtlinie des Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA)
Der G-Ba hat in der richtlinie Methoden der vertrags-
ärztlichen Versorgung Nr. 7 der anlage I „anerkann-
te untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ das 
Verfahren zur Durchführung der osteodensitometrie 
auf die zentrale Dual-energy X-ray absorptiometrie 
eingeschränkt. Demzufolge wurde der obligate Leis-
tungsinhalt für die untersuchung nach GoP 34600 
bei Patienten, die eine Fraktur ohne nachweisbarem 
trauma erlitten haben, bei gleichzeitigem Verdacht 
auf osteoporose angepasst.
Die untersuchung erfolgt am Schenkelhals und/oder 
an der Lendenwirbelsäule (LwS). Die bisher zugelas-
sene Ct-gestützte untersuchung als Photonenabsorp-
tionstechnik ist ab 1. Januar 2014 ausgeschlossen.

•	Neuaufnahme der GOP 34601 Osteodensitometri-
sche Untersuchung II (161 Punkte)
Die GoP 34601 ist zum Zweck der optimierung der 
therapieentscheidung für eine spezifische medika-
mentöse therapie der osteoporose neu aufgenom-
men worden und, wie die GoP 34600, auf Grundlage 
der vorgenannten richtlinie nur mittels zentraler DXa 
am Schenkelhals und/oder an der LwS durchzufüh-
ren. Die GoP 34600 und 34601 unterscheiden sich 
nur aufgrund der unterschiedlichen Indikationen, die 
Bewertung ist mit 161 Punkten gleich. Die Vergütung 
der GoP 34601 als neue Leistung erfolgt extrabud-
getär als einzelleistung.

•	Neubewertung der Pauschale fachärztliche Grund-
versorgung (PFG)
In umsetzung der Förderung der fachärztlichen Grund-
versorgung wird die PFG in den definierten abrech-
nungsgebieten um jeweils fünf Punkte angehoben.

aBreCHNuNG

GOP Abrechnungsgebiet 
Bewertung
in Punkten PFG alT

Bewertung
in Punkten PFG Neu

05220 anästhesiologie 70 75

06220 augenheilkunde 16 21

07220 Chirurgie 27 32

08220 Gynäkologie 25 30

09220 Hals-Nasen-ohrenheilkunde 22 27

10220 Dermatologie 13 18

13220 Innere Medizin, Fa ohne Schwerpunkt 36 41

Facharzt-EBM
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Zum 1. april 2014

•	Anpassung des Anhangs 2 zum EBM an die OPS-
Version 2014
Die jährliche aktualisierung der ICD-10-GM und 
des operationen- und Prozedurenschlüssels (oPS) 
des DIMDI macht die jährliche anpassung des 
anhangs 2 zum eBM erforderlich. Die wichtigsten 
Änderungen umfassen die Überarbeitung und er-
gänzung von Kodes für die Neurostimulation und 
exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße 
sowie die Streichung der Kodes für die erweiterte 
Magenresektion.

Insgesamt werden 27 oPS-Kodes in die Kategorien 
C, D, F, G, J und P aufgenommen und 10 oPS-Kodes 

aus den Kategorien F und G gestrichen. Die Listen der 
oPS-Kodes stehen als Download auf den Internetseiten 
der KVMV zur Verfügung unter: Für Ärzte  abrech-
nung  Quartalsinformationen.

Die detaillierten Beschlüsse sind im Deutschen Ärzte-
blatt, Heft 4, vom 24. Januar 2014 veröffentlicht.

Für Fragen stehen die Gruppenleiterinnen und stellver-
tretenden Gruppenleiterinnen in den Fachbereichen 
der abrechnungsabteilung zur Verfügung. n

*Maren Gläser ist Leiterin der
Abrechnungsabteilung in der KVMV

aBreCHNuNG I VertrÄGe

Verzicht auf die Genehmigung von
Heilmittel verordnungen außerhalb des regelfalls
Die IKK Nord verzichtet weiterhin bis zum 31. Dezember 2014 auf die Genehmigungspflicht bei Verordnungen 
außerhalb des regelfalls nach § 8 abs. 4 der Heilmittel-richtlinie. Dieser Genehmigungsverzicht bezieht sich 
nur auf den Bereich ergotherapeutischer und logopädischer Leistungen. 
eine aktuelle Übersicht der Krankenkassen, die auf die Genehmigung von Heilmittelverordnungen außerhalb 
des regelfalls verzichten, ist auf den Internetseiten der KVMV einzusehen unter: Für Ärzte  arznei- und Heil-
mittel  Verordnungshinweise für Heilmittel. n

hk

GOP Abrechnungsgebiet 
Bewertung
in Punkten PFG alT

Bewertung
in Punkten PFG Neu

14214 Kinder- und Jugendpsychiatrie 80 85

16215 Neurologie, Neurochirurgie 35 40

18220 orthopädie 26 31

20220 Phoniatrie und Pädaudiologie 22 27

21218 Nervenheilkunde und Psychiatrie 35 40

22216 Psychosomatik und Psychotherapie 159 164

23216 Psychotherapie (ärztlich und psychologisch),
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

159 164

26220 urologie 30 35

27220 Physikalische und rehabilitative Medizin 60 65
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absicherung bei Hilfe im Notfall
Von Thomas Schmidt*

Wie ist ein im Notfall hilfeleistender Arzt abgesichert? Diese Frage wird der Kassenärztlichen Vereinigung 
M-V (KVMV) immer wieder gestellt. Dabei geht es insbesondere darum, wer denn zahlen müsse, wenn man 
als Arzt bei der Ersten Hilfe zu Schaden gekommen sei.

Über einen derartigen Fall wurde kürzlich mit einem ur-
teil des Bundessozialgerichts vom 18. September 2012 
entschieden. Hier heißt es, dass Ärzte, die ihren Berufs-
pflichten folgen und in Notfällen außerhalb der regulä-
ren beruflichen tätigkeit ärztliche Hilfe leisten werden, 
als „Notfallhelfer“ über die gesetzliche unfallversiche-
rung versichert seien.

Im konkreten Fall war der Kläger Facharzt für orthopä-
die. er verfügte über eine Zusatzausbildung als Notarzt. 
In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 2006 be-
merkte er gegen 1.45 uhr lautes Geschrei vor seinem 
wohnhaus. um der ursache auf den Grund zu gehen, 
verließ er die wohnung. er sah einen rettungswagen 
in die Straße einbiegen und folgte diesem. In der Nähe 
lag eine Person leblos am Boden. Der Kläger bot den 
rettungssanitätern seine Hilfe als Notarzt an. Nachdem 
er mit den rettungssanitätern gesprochen hatte, wurde 

er beim rettungswagen von einer Person angerempelt 
und von einer anderen Person niedergeschlagen. Da-
durch erlitt er multiple Verletzungen.

Der Kläger hatte sich zum unfallzeitpunkt mit der tätig-
keit als niedergelassener Facharzt für orthopädie bei 
der zuständigen Berufsgenossenschaft freiwillig versi-
chert. Die tätigkeit als Notarzt hatte er nicht versichert. 
Die Berufsgenossenschaft gab dann das Verwaltungs-
verfahren an die für Nothelfer zuständige unfallkasse 
ab. Der unfall habe sich nicht in ausübung seiner tä-
tigkeit als „arzt“ ereignet. Die unfallkasse bewilligte 
dem Kläger zunächst Leistungen, lehnte dann aber die 
anerkennung eines arbeitsunfalles ab. Der Kläger habe 
nicht Nothilfe geleistet, sondern sei als niedergelasse-
ner arzt tätig geworden. auch die Berufsgenossenschaft 
lehnte ihrerseits die anerkennung eines arbeitsunfalles 
ab. Der Kläger habe nicht für seine selbständige beruf-
liche tätigkeit als Facharzt für orthopädie gehandelt. 
Gegen diese zur gemeinsamen entscheidung verbun-
denen Bescheide konnte sich der klagende orthopäde 
erfolgreich vor Gericht wehren.

Das Bundessozialgericht hat hierzu höchstrichterlich 
ausgeführt, dass der klagende arzt einen arbeitsun-
fall als Nothelfer erlitten habe. Danach seien Personen 
kraft Gesetzes versichert, die bei arbeitsunfällen oder 
gemeiner Gefahr oder gemeiner Not Hilfe leisten oder 
einen anderen aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr 
für seine Gesundheit retten. Der arzt sei tätig gewor-
den, als bei einer bewusstlosen Person ein unglücksfall 
vorlag. Die Person habe regungslos am Boden gelegen, 
so dass ihr Schäden für deren rechtsgüter, Gesundheit 
und Leben drohten. Die Gefahr sei auch noch nicht 
behoben gewesen, als der arzt tätig wurde, denn der 
rettungswagen war erst eingetroffen. Nach ansicht des 
Gerichts liege schon in der erkundung des notwendigen 
Hilfebedarfs des Dritten und dem angebot, diesem zu 
helfen, eine Hilfeleistung vor. wie Personen ohne beruf-
liche Vorbildung können auch Ärzte beim unglücksfall 
als Helfer tätig werden, denn auch für angehörige von 
Gesundheitsberufen besteht grundsätzlich das Gebot, 
zu helfen, wenn Dritte sich in hilfloser Lage befänden. n

*Thomas Schmidt ist Justitiar der KVMV.
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Innerhalb der Verträge über eine ergänzende Haut-
krebsvorsorge mit der Bosch BKK und der Techniker 
Krankenkasse sind die teilnahmeerklärungen für die 
Versicherten inhaltlich angepasst worden. 
Für die Versicherten der BIG direkt gesund wird die Al-
tersbegrenzung für jüngere Versicherte aufgehoben. 
Danach können Versicherte im alter von 0 bis 34 Jahren 
von einer ergänzenden Hautvorsorge profitieren. Diese 
Vertragsänderung steht zur Zeit noch unter dem Vorbehalt 
der unterzeichnung durch alle Vertragspartner. Die aktuel-
len teilnahmeerklärungen und eine angepasste Gesamt-
übersicht über die Verträge sind zu finden auf der Inter-
netseite der KVMV unter: Für Ärzte  recht/Verträge  
Verträge und Vereinbarungen  Hautvorsorge. n jw

Die Servicegesellschaft des Bundesverbandes der 
Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) stellt für die Vorsor-
geuntersuchungen u10, u11 und J2 Dokumentati-
onshefte und elternfragebögen zur Verfügung.
Dafür ist eine Sachkostenpauschale von 1,7 Pro-
zent der von der aoK Nordost vorgenommenen 
Vergütung für die Kinder- und Jugendärzte vorge-
sehen. Zum 1. Januar 2014 wird diese regelung 
um gesetzt. ab diesem Zeitpunkt wird die KVMV 
0,85 euro je abgerechneter GoP 81102 (u10) und 
81120 (u11) bzw. 1,28 euro je abgerechneter GoP 
81121 (J2) einbehalten und an die BVKJ-Service 
GmbH weiterleiten.
Der einbehalt der Vergütung wird im Honorarab-
rechnungsbescheid ausgewiesen. n jw

Der Vertrag zur Verbesserung der osteoporoseversor-
gung in Mecklenburg-Vorpommern ist ab Januar 2014 
angepasst worden. Die teilnahme wurde auf die Fach-
ärzte für orthopädie/orthopädie und unfallchirurgie 
mit der Zertifizierung als „osteologe DVo“ oder mit 
dem Nachweis der osteologischen Qualifikation gemäß 
den Kriterien des Bundes der osteologen M-V (Bdo 
M-V) mit aktiver teilnahme an mindestens vier osteolo-
gischen Fortbildungen pro Jahr beschränkt. n jw

Den homöopathisch tätigen Ärzten wird der Zugang 
zum Homöopathie-Vertrag mit der IKK classic erleich-
tert. Zum Januar 2014 werden die terminvergabe in-
nerhalb von vier wochen sowie das Vorhalten einer 
abendsprechstunde gestrichen. Die teilnahmeerklä-
rung für die Patienten ist den gesetzlichen Vorgaben 
angepasst. Diese und der aktuelle Vertrag sind auf 
der Internetseite der KVMV zu finden unter: Für Ärz-
te  recht/Verträge  Verträge und Vereinbarungen 
 Homöopathie. Für weitere Informationen  steht 
Jeannette wegner aus der Vertragsabteilung, tel.: 
0385.7431 394, zur Verfügung. n jw

ergänzende Verträge
zur Hautkrebsvorsorge

sachkostenpauschale
für die Dokumentations-
hefte bei aOK-Junior

Osteoporose-Vertrag 
mit der BarMer GeK Homöopathie-Vertrag 

mit der IKK classic

Bei der abrechnungsprüfung der Disease-Management-Programme (DMP) ist vermehrt aufgefallen, dass 
keine oder nur eine unzureichende (nicht endstellige) Diagnosedokumentation für eingeschriebene DMP-
Patienten vorgenommen wird. Die KVMV weist daher nachdrücklich darauf hin, dass die Diagnosedoku-
mentation für DMP-Patienten korrekt und endstellig sowie unter angabe des Zusatzkennzeichens „G“ 
(gesichert) zu erfolgen hat. Die endstellige und gesicherte Diagnosedokumentation ist Voraussetzung 
für die abrechnung der DMP-Leistungen. n aeu

ICD-Diagnosedokumentation:
Voraussetzung für DMP-abrechnung
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jetzt generelle leistungspflicht 
der Krankenkassen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat auf ihrer 
Sitzung am 19./20. März 2013 die Aufnahme der 
Rotavirus-Schluckimpfung als Standardimpfung 
für Säuglinge in den Impfkalender beschlossen.

einzelheiten zu Voraussetzungen, art und umfang 
der Leistungen für Schutzimpfungen bestimmt 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-Ba) in der 
Schutzimpfungs-richtlinie (SI-rL) auf der Grundla-
ge der empfehlungen der StIKo. Mit wirkung vom 
20. Dezember 2013 wurde die Impfung gegen ro-
tavirus in die SI-rL aufgenommen.

erst dann, wenn eine Impfung in die Schutzimp-
fungs-richtlinie aufgenommen ist, ist sie Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen.
Bislang hatten die Kassen hierzulande diese Imp-
fung als Satzungsleistung geregelt. 
 

Für die Praxis ergeben sich folgende
Änderungen:

•	Die Verordnung des Impfstoffes erfolgt als 
Sprech stundenbedarf, nicht mehr auf den Na-
men der Patienten.

aCHtuNG: an dieser Stelle soll noch einmal da-
rauf hingewiesen werden, dass alle in der SI-rL 
gelisteten Impfungen als Sprechstundenbedarf 
auf Muster 16 unter Kennzeichnung der Felder 8 
und 9 bezogen werden.

•	Für die Abrechnung gelten neue Ziffern:
89127 a für die ersten Dosen eines Impfzyklus,
89127 B für die letzte Dosis.

•	Mit den Kassen in M-V wurde eine Bewertung 
der Impfung gegen rotaviren mit 70 Punkten ab 
dem 1. Januar 2014 vereinbart. n

ekt

schutzimpfung
gegen Rotavirus... 

Verordnungsfähigkeit von Ver-
bandswechsel bei einem supra-
pubischen Blasenkatheter

Entsprechend eines Beschlusses des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) ist der Ver-
bandswechsel bei einem suprapubischen Blasen-
katheter ab 13. Dezember 2013 nur noch unter 
folgenden Voraussetzungen möglich:

•	nach Neuanlage des Katheters, 

•	bei entzündungen mit Läsionen der Haut an der 
Katheteraustrittsstelle.

Neu ist auch die Zeitbegrenzung auf 14 tage nach 
Neuanlage des Katheters.

Für die Versorgung von suprapubischen Kathe-
tern bei Patienten mit mentaler Schädigung wur-
de folgende Ausnahmeregelung geschaffen:

„Die abdeckung oder der wechsel der abde-
ckung ist auch ohne entzündungen mit Läsionen 
der Haut verordnungsfähig, wenn damit insbe-
sondere durch erhebliche Schädigungen men-
taler Funktionen (z.B. Kognition, Gedächtnis, 
wahrnehmung, aufmerksamkeit, orientierung, 
psychomotorische unruhe) bedingte gesund-
heitsgefährdende Handlungen des Patienten an 
der Katheteraustrittsstelle oder dem Katheter 
wirksam verhindert werden können. Dies muss 
aus der Verordnung hervorgehen.“

Die neuen Festlegungen sind im Verzeichnis ver-
ordnungsfähiger Maßnahmen der häuslichen Kran-
kenpfle ge (Leistungsverzeichnis) als anlage zur 
Häuslichen Kran kenpflege-richtlinie des G-Ba un-
ter der Nummer 22 nachzulesen unter: www.g-ba.
de/informationen/richtlinien/11/. n

ekt

Änderung der 
Häuslichen Kranken-

pflege-Richtlinie 

http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/11/
http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/11/
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Ein neuer hochwirksamer Impfstoff gegen Meningokokken Typ B sei auf dem Markt, haben Prof. Chris-
tel Hülße und Dr. Martina Littmann auf der Sitzung des Präventionsausschusses der Ärztekammer M-V 
am 6. Januar 2014 berichtet. Die Europäische Impfkommission hat zwar den neuen Impfstoff für Europa 
empfohlen, doch hält sich die Ständige Impfkommission (STIKO), die dem Bundesgesundheitsministerium 
unterstellt ist, bislang mit einer Bewertung für Deutschland zurück. 

Bislang werden Kinder ab einem Jahr gegen Meningo-
kokken C geimpft. Dieser typ verursacht etwa 25 bis 
30 Prozent der Meningokokken-erkrankungen. anders 
der typ B. er macht nahezu 70 Prozent der Infektionen 
aus und tritt besonders häufig bei Kindern im ersten 
Lebensjahr auf.

eines von fünf Kindern mit einer Meningokokken-Infekti-
on erleidet schwerste Komplikationen wie Krampfanfäl-
le, Hörverlust oder sogar amputationen. eines von zehn 
Kindern stirbt. Deshalb wirbt das Deutsche Grüne Kreuz 
mit einem Flyer für den neuen Impfstoff gegen Menin-
gokokken B. Darin heißt es, dass der Impfstoff Kindern 
ab zwei Monate verabreicht werden kann: drei Impfun-
gen im abstand von mindestens einem Monat. weiter 
wird eine vierte Impfung im zweiten Lebensjahr empfoh-
len, dann sei die Grundimmunisierung abgeschlossen.
„Die aoK Nordost vergütet als bislang einzige Kran-
kenkasse die Impfung“, so Fridjof Matuszewski, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der KVMV, „für 
Versicherte anderer Krankenkassen muss über die GoÄ 
abgerechnet werden.“

Prof. Christel Hül-
ße, selbst einst 
Mitglied der 
StIKo, emp-
fiehlt den Impf-
stoff und verweist 
auf das epidemio-
logische Bulletin 34 
vom 26. august 2013, 
in dem die StIKo pu-
bliziert, dass es auf der 
Basis der existierenden 
Impfstoff-Zulassungen in 
der Verantwortung des arz-
tes liege, seine Patienten auf 
weitere Schutzmöglichkeiten 
hinzuweisen. „Insofern hindert auch eine 
fehlende StIKo-empfehlung den arzt nicht an einer 
begründeten Impfung.“ allerdings verweist Hülße auf 
die intensive aufklärungs- und Dokumentationspflicht 
der impfenden Ärzte. n

Kerstin Alwardt

Wichtiger Therapiehinweis –
Fentanyl für oral-mukosale und nasale applikation
Alle bukkal, sublingual und intranasal applizierba-
ren Fentanyl-Zubereitungen haben die folgende 
Zulassung:

Behandlung von Durchbruchschmerzen bei tumorpatien-
ten, die bereits eine Basistherapie mit opioiden erhalten.
Der einsatz bei Patienten ohne opioid-Basistherapie ist 
eine Kontraindikation, da dieser mit einem erhöhten ri-
siko für eine atemdepression einhergeht. 

weiterhin gilt es, die alterszulassung zu beachten:
Die Behandlung mit Lutschtabletten ist ab dem 16. Le-
bensjahr möglich. Bukkaltablette, Bukkalfilmtablette, 

Sublingualtablette und Nasenspray sind nur bei Patien-
ten ab dem 18. Lebensjahr einsetzbar.

eine Behandlung außerhalb dieser Zulassung stellt eine 
anwendung als off-Label-use dar und muss vor Be-
handlungsbeginn durch die Krankenkasse genehmigt 
werden. Bei nicht genehmigter anwendung außerhalb 
der Zulassung stellen Krankenkassen anträge auf Prü-
fung der ärztlichen Verordnungsweise bei der Gemein-
samen Prüfungsstelle.

Siehe hierzu auch die KV-Journale vom 6/2013, Seite 10 
und 8/2013, Seite 13. n ekt

Neuer Impfstoff gegen Meningokokken B
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Am 10. Februar starten die Umfragen für den neuen Ärztemonitor. Bundesweit sollen die niedergelassenen 
Ärzte und Psychotherapeuten per Telefon nach ihrer Praxistätigkeit befragt werden. 

was denken die niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten über ihren Beruf? wie zufrieden sind sie 
mit den rahmenbedingungen ihrer arbeit und wie 
schätzen sie ihre wirtschaftliche Lage ein? um diese 
und weitere Fragen dreht es sich beim Ärztemonitor.

Von Februar bis Mai 2014 übernimmt das infas Institut für 
angewandte Sozialwissenschaften die telefonische Be-
fragung von etwa 12.000 zufällig ausgewählten Nieder-
gelassenen. ein Gespräch soll etwa 13 Minuten dauern. 
Sämtliche angaben aus der erhebung werden anony-
misiert und dann weiterverarbeitet. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) bittet um eine rege teilnahme, 
da die ergebnisse dazu beitragen, die berufspolitische 

arbeit stärker an den Bedürfnissen der Basis auszurichten. 
Bereits aus dem Ärztemonitor 2012 konnten aussa-
gekräftige Daten gewonnen werden. Beispielsweise 
gaben zwei von drei Ärzten an, zu wenig Zeit für ihre 
Patienten zu haben, weil sie sich vermehrt Verwaltungs-
arbeiten zuwenden müssten. anhand dieser aussagen 
konnten sich KBV und KVen für einen stärkeren Büro-
kratieabbau einsetzen. So wurde daraufhin das Büro-
kratiekostenportal ins Leben gerufen. Der Ärztemonitor 
2012 hatte aber auch gezeigt, dass die niedergelasse-
nen Ärzte trotz einer sehr hohen arbeitsbelastung und 
schwieriger rahmenbedingungen mit ihrer tätigkeit im 
Großen und Ganzen zufrieden sind. Die Befragung in 
diesem Jahr eröffnet die Möglichkeit herauszufinden, 
wie sich die rahmenbedingungen entwickelt haben. 
Bei der diesjährigen erhebung werden Fragen hinzu-
kommen, die das thema Kooperation beleuchten: Ist 
geplant, in den nächsten Jahren mit Partnern zusam-
menzuarbeiten? welchen Stellenwert hat Delegation in 
der Praxis? Sobald die untersuchung abgeschlossen ist, 
will die KBV die ergebnisse online und in einer Presse-
konferenz präsentieren.

Nach der erfolgreichen Befragung „Ärztemonitor 2012“ 
haben sich KBV, NaV-Virchow-Bund, der Verband der 
niedergelassenen Ärzte Deutschlands und die Bren-
dan-Schmittmann-Stiftung entschlossen, sie nach zwei 
Jahren wieder durchzuführen. Der Ärztemonitor ist die 
bundesweit umfangreichste erhebung zum Selbstbild 
des ärztlichen Berufsstandes. n

Kerstin Alwardt

aufbruch zum Ärztemonitor 2014

26. bis 28. März 2014 berlin       www.versorgungsMesse.net
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Die themen der 15 bisher fertiggestellten Handlungs-
empfehlungen für die Hausarztpraxis im Überblick: 
akuter Durchfall, akuter Gichtanfall, Bridging, Chroni-
sche Gicht, Chronischer Schmerz, Duale Plättchenhem-
mung – Neue thrombozyten-aggregationshemmer, 
Hausärztliche Versorgung am ende des Lebens, Me-
dikamentenmonitoring, MrSa-Diagnostik, MrSa-the-
rapie, MrSa im altenpflegeheim, Neue orale antiko-
agulantien, Nicht-sichtbare Hämaturie, PSa-Screening, 
umgang mit entlassungsmedikation.

Primäres Ziel ist es, Hausärztinnen und Hausärzten im 
arbeitsalltag mit kurzen und unkomplizierten empfeh-
lungen zur Seite zu stehen. aus diesem Grund veröf-
fentlicht die DeGaM jeweils eine auf einer Doppelseite 
zusammengefasste Kurzfassung der Handlungsemp-
fehlungen. Darin werden die wichtigsten erkenntnisse 
kurz und knapp vorgestellt, und zwar sowohl textlich 
als auch übersichtlich in Form von Grafiken oder ta-
bellen, die sich im arbeitsalltag schnell erfassen las-
sen. Für die tiefergehende Beschäftigung mit dem 
jeweiligen thema steht Hausärztinnen und Hausärzten 
sowie allen anderen Interessierten darüber hinaus eine 
Langfassung mit Hintergrundinformationen und Lite-
raturverzeichnissen zur Verfügung. 
Bei der Klasse S1 handelt es sich um Handlungs-
empfehlungen von experten, in diesem Fall also von 

Hausärzten für Hausärzte. Die finale autorisierung der 
S1-Handlungsempfehlungen erfolgt in jedem einzel-
nen Fall durch das Präsidium der DeGaM. eine hohe 
inhaltliche und von Herstellerinteressen unabhängige 
Qualität ist gewährleistet. alle 15 exemplare können 
unter: http://leitlinien.degam.de/index.php?id=1246 
kostenfrei heruntergeladen und ausgedruckt werden. 
weitere sollen sukzessive folgen. n

Kerstin Alwardt

s1-Handlungsempfehlungen für die Hausarztpraxis

IMPRessuM Journal der Kassenärztlichen Vereinigung M-V I 23. Jahrgang I Heft 257 I Februar 2014
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Um dem Wunsch nach kompakten, anwenderfreundlich gestalteten Leitlinien zu praxisrelevanten Themen 
nachzukommen, hat sich die Ständige Leitlinien-Kommission der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin (DEGAM) entschlossen, kurzgefasste S1-Handlungsempfehlungen für die hausärztliche 
Praxis zu entwickeln. Die ersten Exemplare zu 15 Themen wurden auf dem DEGAM-Kongress im September 
2013 in München präsentiert und sind bereits online verfügbar.
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Das diesjährige Moderatorentraining für organisatoren 
von Qualitätszirkeln der Kassenärztlichen Vereinigung 
M-V (KVMV) findet statt:

am 9. und 10. Mai 2014,
im Tagungshotel Schloss Hasenwinkel.

Das hier zu erwerbende Zertifikat wird für die an er-
kennung von Qualitätszirkeln vorausgesetzt und ist zur 
erlangung der von der Ärztekammer vergebenen Fort-

bildungspunkte notwendig. Darüber hinaus fördert die 
KVMV auch weiterhin registrierte Qualitätszirkel ent-
sprechend der bisherigen Vergütungsregelung.

Ärzte, die Interesse an der Zertifizierung als Mo de-
ra toren für Qualitätszirkel haben, melden sich bitte 
aufgrund der begrenzten teilnehmerzahl bis zum 
20. März 2014 bei Ilona Holzmann, tel.: 0385.7431 244 
oder per Fax: 0385.7431 346. n ih

Zum Qualitätszirkel: Probleme in der ambulanten Be-
handlung von Patienten mit erworbenen Hirnschädi-
gungen sind interessierte niedergelassene Ärzte und 
Psychotherapeuten eingeladen. Sie treffen sich:

Dienstag, 11. Februar 2014, 18.00 Uhr;
Güstrow, Beim Wasserturm 4 (7. Etage);
Psychotherapeutische/Psychoanalytische Praxis von 
Dipl.-Psych. Christoph Hübener/Dr. paed. Karin Hübener. 

erstmalig sollen die inhaltliche ausrichtung und die 
mög lichen rahmenbedingungen, z.B. Dauer und Häu-
figkeit der Zusammenkünfte, Veranstaltungsorte usw., 

geklärt werden. Geplant ist, einen regelmäßig ar bei-
tenden Qualitätszirkel der KVMV (anerkennung und da-
mit Vergabe von Fortbildungspunkten ist gewährleistet) 
zu installieren. Hierbei sollen fall- und versorgungssys-
tembezogene Möglichkeiten und Grenzen in der am-
bulanten Behandlung von Patienten nach erworbener 
Hirnschädigung kritisch reflektiert und aus unterschied-
lichen Perspektiven nach Lösungsmöglichkeiten für auf-
tretende Probleme gesucht werden.

Informationen und anmeldung: Sekretariat, Sabine 
Hinz, tel.: 03843.219019, Fax: 03843.219018, e-Mail: 
KHuebener@t-online.de. n kh

Behandlung von Patienten
mit erworbenen Hirnschädigungen

Die gemäß der onkologie-Vereinbarung onkologisch 
qualifizierten Ärzte im Bereich der Kassenärztlichen 
Vereinigung M-V (KVMV) beachten bitte die terminän-
derung der Pharmakotherapieberatung.

Neuer Termin: 12. März 2014,
Uhrzeit: 15.30 Uhr,
Ort: KVMV, Neumühler Straße 22, Schwerin.

In diesem Jahr ist es der KVMV gelungen, Prof. Dr. 
werner weitschies vom Institut für Pharmazie der ernst-

Moritz-arndt-universität Greifswald zu gewinnen. er 
wird zum thema: „orale therapie mit Zytostatika aus 
biopharmazeutischer Sicht – einfach nur einnehmen?“ 
referieren. Die Veranstaltung wird bei der Ärztekammer 
M-V als eine zertifizierte Fortbildung angemeldet. 

Für rückfragen steht Kirsten Martensen aus dem Ge-
schäftsbereich Qualitätssicherung unter tel.: 0385.7431 
243 zur Verfügung. n km

Moderatorenschulung für Qualitätszirkel 2014

Terminänderung Pharmakotherapieberatung 2014



2 I 2014 17

Mit der Kooperationsvereinbarung zwischen dem AMEOS Klinikum Ueckermünde und der Kassenärztlichen 
Vereinigung M-V (KVMV) wurde eine Lücke in der Facharztausbildung Allgemeinmedizin geschlossen. Unter-
schrieben wurde die Vereinbarung am 22. Januar 2014 im Klinikum. Damit ist es eines von 19 Krankenhäusern 
im Land, das sich an der Facharztausbildung für Allgemeinmedizin im Rahmen der Verbundweiterbildung der 
KVMV beteiligt. Ziel ist es, die hausärztliche Versorgung in Vorpommern zu sichern.

Das engagement der KVMV in Zusammenarbeit mit 
den Krankenkassen und den Krankenhäusern zur För-
derung der weiterbildung zum allgemeinmediziner 
beginnt sichtbare Früchte zu tragen. Nach 63 Ärzten in 
weiterbildung zum Fach-
arzt für allgemeinmedizin 
im Jahr 2011 stieg deren 
anzahl auf 73 im Jahr 2012 
und auf 94 zum ende des 
Jahres 2013 an. Inzwischen 
gibt es ein ganzes Paket 

von Maßnahmen zur För-
derung der allgemeinme-
dizin. Zu nennen ist hier die finanzielle unterstützung 
von Studenten in der Famulatur, im Praktischen Jahr 
und bei den anfallenden Fahrtkosten für Kleingrup-
penseminare und Blockpraktika in Landarztpraxen. 
Darüber hinaus konnte nach einer Stiftungsprofessur 
für allgemeinmedizin an der universität rostock auch 
ein Lehrstuhl für allgemeinmedizin an der universität 
Greifswald eingerichtet werden. Beide Professoren be-
geistern mit großem engagement bereits die Studen-
ten für den Beruf des Hausarztes.

ein ähnlich großes engagement zeigen die ausbilden-
den Kliniken im Land. Viele Häuser haben zusätzliche 
Stellen eigens für Ärzte in weiterbildung zum allge-
meinmediziner geschaffen, z.B. bis zu fünf zusätzliche 
Stellen pro Jahr in rostock und Neubrandenburg. 

Mit vielen großen Krankenhäusern in M-V bestehen Ver-
träge zur Zusammenarbeit bei der allgemeinmedizini-
schen weiterbildung, so dass stationäre und ambulante 
abschnitte der weiterbildung ohne Zeitverlust vom zu-

künftigen Hausarzt absolviert werden können. Bei der 
KVMV wurde hierfür eigens eine Koordinierungsstelle 
eingerichtet, die neben der von Krankenkassen und 
der KVMV gemeinsam getragenen finanziellen Förde-

rung der weiterbildung vor allem die ausbildungsab-
schnitte während der fünfjährigen weiterbildung für 
jeden angehenden allgemeinarzt individuell und maß-
geschneidert koordiniert. und letztlich locken mit der 
bestandenen Facharztprüfung zahlreiche freie Stellen 
für Hausärzte, die Gewährung von Investitionskosten-
zuschüssen bis zu 50.000 euro in von unterversorgung 
bedrohten Gebieten sowie Honorarumsätze, die deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt liegen.

aufgrund des wachsenden Interesses an der ausbil-
dung zum allgemeinmediziner haben sich regional ers-
te engpässe bei der absolvierung notwendiger stati-
onärer weiterbildungsabschnitte gezeigt. „Deshalb ist 
es umso erfreulicher“, so Dr. Dieter Kreye, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der KVMV, „dass nun in 
ueckermünde eine Kooperation für weitere zwei Stellen 
mit dem aMeoS Klinikum und mit unterstützung des 
Ärztenetzes HaffNet unterzeichnet werden konnte“. n

*Grit Liborius ist Leiterin der
Verbundweiterbildung in der KVMV.

Kooperationsvereinbarung mit aMeOs Klinikum
Von Grit Liborius*

KaSSeNÄrZtLICHe VerSorGuNG

Michael Dieckmann,
Vorstandsmitglied
AMEOS (Mitte) und
Dr. Dieter Kreye, Vor-
standsvize KVMV (rechts),
bei der Unterzeichnung.
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Niedergelassene Ärzte und Therapeuten sehen sich mit einer gestiegenen Anzahl von schluckgestörten Patienten 
konfrontiert. Deshalb hat sich in Rostock das Dysphagie-Netzwerk gegründet, das durch sein interdisziplinäres 
Arbeiten eine frühzeitige, umfassende und fachgerechte Versorgung dieser Patienten gewährleistet.

Im Februar vergangenen Jahres wurde das Dyspha-
gie-Netzwerk Nord in rostock im rahmen eines in-
terdisziplinären Symposiums gegründet. es besteht 
aus engagierten, für die Diagnostik und therapie von 
Schluckstörungen spezialisier-
ten Ärzten, apothekern, the-
rapeuten, Hauskrankenpfle-
gern, ernährungsberatern und 
Hilfsmittelversorgern.
Die Zahl der schluckgestörten 
Patienten hat in den vergan-
genen Jahren zugenommen. 
Dafür gibt es viele ursachen. 
Die Menschen werden älter, 
degenerative erkrankungen 
häufen sich und Spätfolgen 
chronischer erkrankungen, wie 
z.B. Diabetes mit seinen Poly-
neuropathien, treten vermehrt 
auf. Doch auch Patienten im 
Kleinkind- und Säuglingsalter, 
die durch die leistungsfähige 
Intensivmedizin eine Über-
lebenschance erhielten, zei-
gen gehäuft ernährungs- und 
Schluckprobleme. Den Kindern fehlen meist wichtige 
reifungsprozesse. Mit sehr individuellen therapieplä-
nen wird bei ihnen eine rehabilitation versucht. Die Be-
handlung dieser Patienten kann heute kein therapeut 
mehr allein bewerkstelligen. Zu komplex sind die Pro-
bleme. Sie reichen vom diagnostischen organbefund 
über die Medikamentenapplikation bis hin zur Hilfsmit-
telversorgung. weil die Krankenhäuser unter wirtschaft-
lichem Druck stehen, verlagern sie diese kostenineffi-
zienten Behandlungen vermehrt in die ambulanten 
Bereiche. Die Konfrontation mit Dysphagiepatienten 
reicht von den hausärztlichen Praxen, den Pflegehei-
men, den ambulanten Pflegediensten über die apothe-
ken bis hin zu den Hilfsmittelversorgern. 
So breit gefächert wie die Problembereiche sind, so breit 
ist auch die Netzwerkgruppe aufgestellt. Genau diese 
interdisziplinäre Zusammenarbeit dient der frühzeitigen, 
umfassenden und fachgerechten Versorgung schluckge-
störter Patienten. Mitunter stehen rein logistische Prob-
leme im Vordergrund. wo kann der Patient wohnortnah 

speziell untersucht werden? welche erfahrenen thera-
peuten sind verfügbar? Durch den Zusammenschluss der 
verschiedenen Fachgruppen trägt das Dysphagie-Netz-
werk zu einer Verbesserung der individuellen, alltagsrele-

vanten und teilhabebezogenen 
Betreuung bei.
weitere Schwerpunkte der ar-
beit sind der erfahrungsaus-
tausch mithilfe von interdiszip-
linären Fallbesprechungen und 
die organisation und Durch-
führung von Symposien. So 
fand im November 2011 eine 
erste Veranstaltung zu diagnos-
tischen und the ra peutischen 
Möglichkei ten bei Dysphagie-
erkrankung statt. eingeschlos-
sen waren workshops zum 
Ka nü len ma na ge ment oder zur 
ernährungsanpassung. Im Fe-
bruar 2013 folgte ein zweites 
Symposium zu Schluckstörun-
gen im höheren Lebensalter 
und bei neurodegenerativen 
er krankungen. Fortbildungen 

für das Fachpersonal im ambu lanten Pflegedienst oder 
in Pflegeheimen werden ein wichtiger Schwerpunkt der 
arbeit sein. 
auch die Öffentlichkeit soll für die mit einer Dysphagie 
einhergehenden Probleme sensibilisiert und auf Diag-
nostik- und therapiemöglichkeiten in und um rostock 
hingewiesen werden. Dabei spielt die Beratung und an-
leitung der betroffenen Patienten und ihrer angehörigen 
eine zentrale rolle. Das Netzwerk soll ständig erweitert 
werden, um Betroffenen und angehörigen umfangreiche 
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können. 

weitere Informationen und die Kontaktdaten für eine 
eventuelle Mitarbeit sind auf der Internetseite des Dys-
phagie-Netzwerk Nord zu finden unter: www.schluck-
stoerung-mv.de. n

*Dr. med. Katrin Neumann ist niedergelassene Fachärztin 
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Neubukow und Grün-

dungsmitglied des Dysphagie-Netzwerks Nord.

Dysphagie-Netzwerk Nord in Rostock gegründet
Von Dr. Katrin Neumann*
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Die Kassenärztliche Vereinigung M-V (KVMV) unterstützt immer wieder studentische Arbeiten, die sich mit 
der Thematik der ambulanten ärztlichen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern befassen. In der Regel 
werden dabei statistische Versorgungsdaten wie Arztzahlen, Verteilung der Praxissitze, Angaben zum Durch-
schnittsalter und Geschlecht der Ärzte zur Verfügung gestellt. Im Anschluss stellen die Studierenden ihre 
gewonnenen Erkenntnisse den Institutionen zur Verfügung.

auch die Greifswalder Stu-
dentin Marieluise Dust wur-
de von der KVMV in dieser 
Form unterstützt. In ihrer 
Hausarbeit zum ersten 
Staats examen für das Lehr-
amt an Gymnasien unter-
suchte sie die medizinische 
Versorgung im Flächenland 
Mecklenburg-Vorpommern 
unter besonderer Berück-
sichtigung der Fachrich-
tun gen Neurochirurgie und 
all gemeinmedizin.

Zusammenfassend stellt 
die Studentin fest, dass 
vor allem dem hausärztli-
chen Versorgungsbereich 
flächendeckend eine un-
terversorgung droht, wenn 
nicht weiter gegengesteuert wird. Im fachärztlichen 
Versorgungsbereich ergeben sich Probleme neben 
einigen partiellen Versorgungslücken aufgrund nicht 
besetzter Stellen vor allem aus den vergleichsweise 
langen wegen. Die müssen von den Patienten in ei-
nem Flächenland in Kauf genommen werden, um ei-
nen Facharzt in einem Mittel- oder oberzentrum in an-
spruch zu nehmen. Im ergebnis sieht Marieluise Dust 
die Notwendigkeit, den bereits eingeschlagenen weg 
mit Investitionskostenzuschüssen, arztentlastenden Ver-
sorgungsassistentinnen, Zweigpraxismodellen, Initiati-
ven von Gemeinden und Kreisen zur Verbesserung der 
Infrastruktur etc. fortzuführen und auszubauen.

Bestätigung findet dies auch in den ergebnissen einer 
Befragung, die die Studentin unter niedergelassenen 
Ärzten im raum Greifswald durchgeführt hatte.
Von den antwortenden Haus- und Fachärzten wurden 
als wichtige aspekte für die wahl des Praxisstandortes 
neben der Lage der Praxis im ort vor allem die erreich-

barkeit der Praxis mit dem auto und dem öffentlichen 
Nahverkehr, die erreichbarkeit weiterer Ärzte und Kli-
niken sowie die Nähe zu weiteren Dienstleistungen 
der Gesundheitsversorgung benannt. Die wichtigsten 
anreize für die Gründung einer Praxis bilden danach in 
erster Linie die Infrastruktur vor ort, finanzielle anreize 
bei der Praxisgründung und darüber hinaus die Mög-
lichkeit zur Beschäftigung von Zusatzkräften zur arzt-
entlastung. Über 80 Prozent der Haus- und Fachärzte 
gaben zudem an, eine starke bis sehr starke Beziehung 
zu Mecklenburg-Vorpommern zu haben, so dass von 
einer starken Verwurzelung und geringen abwande-
rungstendenzen ausgegangen werden kann.

Marieluise Dust möchte sich herzlich bei allen Ärzten 
bedanken, die an der umfrage teilgenommen haben. 
Bei Interesse kann über die KVMV in die Hausarbeit ein-
gesehen werden. n

*Oliver Kahl ist Verwaltungsdirektor der KVMV.

examensarbeit zur medizinischen Versorgung
im Flächenland M-V

Von Oliver Kahl*

Hörsaal in der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
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Praxissitzverlegung
Jörn Freiherr von Campenhausen,
Facharzt für allgemeinmedizin in Kröpelin, rostocker Str. 6, 
ab 1. april 2014.

Genehmigung einer Anstellung
Dr. med. Hans Dieter Neumann, fachärztlicher Internist in Bad 
Doberan, zur anstellung von elisabeth Grimm als hausärztli-
che Internistin in seiner Praxis, ab 1. Dezember 2013.

GreIFSwaLD/oStVorPoMMerN
Genehmigung einer Anstellung
MVZ Labor Greifswald GmbH, zur anstellung von Dr. med. 
habil. Bodo wogawa als Facharzt für Mikrobiologie und Infek-
tionsepidemiologie im MVZ, ab 21. November 2013.

Ermächtigungen
Die ermächtigung von Dr. med. andreas Menges, Klinik für 
augenheilkunde der universitätsmedizin Greifswald, wird ab 
21. November 2013 um elektrophysiologische untersuchun-
gen erweitert;

Dr. med. Katrin Hegenscheid, Fachärztin für radiologie am In-
stitut für Diagnostische radiologie und Neuroradiologie der 
universitätsmedizin Greifswald, ist für Mammographie und 
Mammasonographieleistungen auf Überweisung von nieder-
gelassenen Fachärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
und zur teilnahme an Fallkonferenzen im rahmen des Mam-
mographie-Screening-Programms inkl. der Befundung nach 
den eBM-Nummern 01752, 01758, 40852 ermächtigt, bis zum 
31. Dezember 2015;

Dr. med. Christian rosenberg, Facharzt für Diagnostische ra-
diologie am Institut für Diagnostische radiologie und Neurora-
diologie der universitätsmedizin Greifswald, ist zur Durchfüh-
rung von Durchleuchtungen nach den eBM-Nummern 34280 
bis 34282, Serienangiographien (unterhalb des aortenbogens) 
nach den eBM-Nummern 34283, 34285, 34286, 34287 und 
Phlebographien nach den eBM-Nummern 34294, 34295 auf 
Überweisung von Vertragsärzten und ermächtigten Ärzten er-
mächtigt. ausgeschlossen sind Leistungen, die die Klinik ge-
mäß § 116 b SGB V erbringt, bis zum 31. Dezember 2015.

GÜStrow

Widerruf einer Anstellung
Dr. med. Hans-Peter Quest und Dr. med. andreas Hertkorn, 
Fachärzte für orthopädie in Güstrow, zur anstellung von Stef-
fen Harder als Facharzt für orthopädie und unfallchirurgie in 
ihrer Praxis, ab 1. Dezember 2013.

LuDwIGSLuSt

Praxissitzverlegung
Dipl.-oecotrophol. Martina Garwels, Fachärztin für allge mein-
medizin in wittenburg, Bahnhofstr. 18, ab 21. November 2013.

Die hälftige Zulassung hat erhalten
Dr. med. rudolf Harvarik, Facharzt für Neurologie und Psychi-
atrie für Grabow, ab 1. Januar 2014.

NeuBraNDeNBurG/
MeCKLeNBurG-StreLItZ

Beendigung der Zulassung
Dipl.-Med. Matthias Groß, Facharzt für Chirurgie in Neustrelitz, 
ab 31. Dezember 2013.

Genehmigung einer Anstellung
Dipl.-Med. Imad el-Mahmoud und Dipl.-Med. uwe Matschke, 
Fachärzte für Kinderchirurgie in Neubrandenburg, zur anstel-
lung von ursula Lange als Fachärztin für Kinder- und Jugend-
medizin ausschließlich für den Standort der Nebenbetriebs-
stätte in Demmin, adolf-Pompe-Str. 25, ab 1. Januar 2014.

Ermächtigungen
Dr. med. Dietmar Schulz, Klinik für Hals-Nasen-ohrenheilkunde 
am Dietrich Bonhoeffer Klinikum Neubrandenburg, ist zur tu-
mornachsorge im rahmen des Fachgebietes Hals-Nasen-oh-
renheilkunde auf Überweisung von Vertragsärzten ermächtigt. 
Die ermächtigung erstreckt sich nicht auf Leistungen, die das 
Klinikum Neubrandenburg gemäß § 115 a und b SGB V er-
bringt und gilt nur solange und soweit die Klinik von der Mög-
lichkeit gemäß § 116 b SGB V onkologische Leistungen zu er-
bringen, keinen Gebrauch macht, bis zum 31. Dezember 2015; 

Dr. med. Gerd-uwe raabe, oberarzt der abteilung für Inne-
re Medizin am DrK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz, ist für 
hämatologisch-onkologische Leistungen und zur Behandlung 
onkologischer Krankheitsbilder, mit ausnahme gynäkologi-
scher Neoplasien, sowie für die Leistungen nach den eBM-
Nummern 13500 bis 13502 auf Überweisung von Vertrags-
ärzten ermächtigt. ausgenommen sind Leistungen, die das 
Krankenhaus gemäß §§ 115 a und 116 b SGB V erbringt, bis 
zum 31. Dezember 2015;

Dr. med. Lutz Grunow, Facharzt für Chirurgie/unfallchirurgie 
am Dietrich Bonhoeffer Klinikum Neubrandenburg, ist für chi-
rurgische Leistungen ausschließlich am Standort altentreptow 
auf Überweisung von Vertragsärzten ermächtigt, bis zum 31. 
Dezember 2015;

Dr. medic./r. Sabina-Lucia Stief, Dietrich Bonhoeffer Klinikum 
Neubrandenburg, ist für Leistungen im rahmen des Mammo-
graphie-Screening-Programms nach den eBM-Nummern 01750, 
01752, 01753, 01754, 01755, 01758, 01759 einschließlich der 
Kostenpauschalen nach den eBM-Nummern 40850, 40852, 
40854 und 40855 ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2015.

Beendigung einer Ermächtigung
Dipl.-Med. Manuela Seidel, Fachärztin für Innere Medizin Hä-
matologie/Internistische onkologie am Dietrich Bonhoeffer 
Klinikum Neubrandenburg, ab 1. Januar 2014.

ParCHIM
Ermächtigung
Dr. med. Birgit Ludat, Fachärztin für Innere Medizin/Pulmolo-

Der Zulassungsausschuss beschließt über Zulassungen und Ermächtigungen zur Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung. Weitere Auskünfte erteilt die Abteilung Sicherstellung der KVMV, Tel.: 0385.7431 369.

Zulassungen und ermächtigungen



gie an der asklepios Klinik Parchim, ist für pulmologische Leis-
tungen unter ausschluss der abdomensonographie und der 
Schlafapnoe auf Überweisung von Vertragsärzten ermächtigt. 
ausgeschlossen sind Leistungen, die das Krankenhaus gemäß 
§ 116 b SGB V erbringt, bis zum 31. Dezember 2015.

roStoCK
Die Zulassung hat erhalten
MVZ „rosDoc“ GmbH, in 18109 rostock, Schiffbauerring 60, 
ab 1. Januar 2014.

Genehmigung einer Anstellung
MVZ „rosDoc“ GmbH, zur anstellung von Dr. med. Marianne 
teichmann als Fachärztin für allgemeinmedizin und von Jörn 
Lenz als Facharzt für Chirurgie/unfallchirurgie im MVZ, ab 1. 
Januar 2014.

Ermächtigungen
Prof. Dr. Dr. med. Bernhard Frerich, Direktor der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie am universi-
tätsklinikum rostock, ist für folgende Leistungen ermächtigt:
Diagnostische und poststationäre Leistungen bei Patienten 
mit Fehlbildungen des MKG-Bereiches, diagnostische und 
poststationäre Betreuung inkl. der Chemotherapie von Pa-
tienten mit malignen tumoren des Kopf-Halsbereiches und 
der gutartigen Neubildungen des Mundes und des Halses 
auf Überweisung von Vertragsärzten und Behandlung von 
Nervenerkrankungen auf Überweisung von niedergelassenen 
MKG-Chirurgen, Hals-Nasen-ohren-Ärzten und Nervenärz-
ten, Behandlung von Patienten mit Kiefergelenkerkrankungen 
auf Überweisung von niedergelassenen MKG-Chirurgen. Die 
ermächtigung beinhaltet keine Leistungen, die die Klinik für 
MKG-Chirurgie rostock gemäß § 115 a und b, § 116 b SGB V 
erbringt, bis zum 31. Dezember 2015;

Dr. med. Christoph Punke, oberarzt in der Klinik für Hals-Na-
sen-ohrenheilkunde am universitätsklinikum rostock, ist für 
Diagnostik, therapie und Nachsorge von malignen tumoren 
und Grenzbefunden auf Überweisung von niedergelassenen 
Fachärzten für Hals-Nasen-ohrenheilkunde und niedergelas-
senen Fachärzten für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie ermäch-
tigt. Die ermächtigung beinhaltet keine Leistungen, die die 
HNo-Klinik in rostock gemäß § 116 b SGB V erbringt, bis zum 
31. März 2016;

Dr. med. Christian Schulze, Facharzt für Diagnostische radio-
logie am Institut für Diagnostische und Interventionelle radio-
logie des universitätsklinikums rostock, ist ab 21. November 
2013 um die Durchführung von Kontrollmammographien nach 
den eBM-Nummern 34270 bis 34274 und zur erbringung von 
Leistungen nach der eBM-Nummer 34274 im Zusammenhang 
mit der eBM-Nummer 34270 auf Überweisung von niederge-
lassenen Gynäkologen und radiologen erweitert worden;

anne Nyman-Dörrie, Fachärztin für Diagnostische radiologie 
am Institut für Diagnostische und Interventionelle radiolo-
gie des universitätsklinikum rostock, ist für Mammographie-
Screening-untersuchungen nach den eBM-Nummern 01750, 
01752 bis 01755, 01758, 01759, 40850 bis 40855 ermächtigt, 
bis zum 31. Dezember 2015.

SCHwerIN/wISMar/
NorDweStMeCKLeNBurG

Beendigung der Zulassung
Medisanum MVZ GmbH Schwerin, ab 1. oktober 2013.

Praxissitzverlegung
Dr. med. ute wilkens,
Fachärztin für allgemeinmedizin in wismar, Großschmiedestr. 
7, ab 1. März 2014.

Erteilung einer örtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dipl.-Med. ralf Meyer-Nasutta und Dr. med. Jens Dudszus, 
Fachärzte für anästhesiologie in Schwerin, ab 1. Januar 2014.

Änderung der Genehmigung einer örtlichen 
Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. med. torsten Dahlmann, Mareen wittkat und Dr. med. Jan 
Strobach, Fachärzte für Diagnostische radiologie in Schwerin, 
ab 1. Januar 2014.

Widerruf einer Anstellung
MVZ Schwerin ost GmbH, zur anstellung von rafaela Schnel-
len als Fachärztin für allgemeinmedizin im MVZ, ab 16. No-
vember 2013 und von Dr. med. Hartmuth Müller im MVZ, ab 
21. November 2013.

Genehmigung von Anstellungen
MVZ Schwerin ost GmbH, zur anstellung von Judith wink-
ler als Fachärztin für allgemeinmedizin und von Dr. med. Kurt 
Hafften als Facharzt für allgemeinmedizin im MVZ, ab 21. No-
vember 2013;

HeLIoS Kliniken Schwerin, zur anstellung von Dr. med. tobias 
türk als Facharzt für Innere Medizin/Nephrologie in der neph-
rologischen Fachambulanz, ab 21. November 2013.

Ermächtigungen
Dr. med. alfred winterroth, oberarzt der Frauenklinik der 
Sana Hanse-Klinikum wismar GmbH, ist für ultraschall-B-Bild-
untersuchungen für das anwendungsgebiet Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe sowie für das Duplexverfahren-fetomater-
nales Gefäßsystem nach den eBM-Nummern 01320, 01436, 
01600, 01602, 01773, 01775, 01781, 01902, 33044, 33074, 
33075, 40120, 40144 auf Überweisung von niedergelassenen 
Fachärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ermächtigt, 
bis zum 31. Dezember 2015;

Jens Kumpe, Facharzt für Psychiatrie in wismar, ist zur erbringung 
psychiatrischer Leistungen ermächtigt, bis zum 31. März 2015;

Dr. med. Kristina Biedermann, HeLIoS Kliniken Schwerin, ist
zur Behandlung von Patienten mit seltenen Infektionskrank-
heiten auf Überweisung von Vertragsärzten sowie zur Behand-
lung von HIV-Infizierten und aIDS-Patienten durch direkte 
Inanspruchnahme ermächtigt. Die eBM-Nummern 30920, 
30922 und 30924 sind im rahmen der Behandlung von HIV-
Infizierten und aIDS-Patienten abrechenbar. ausgeschlossen 
von der ermächtigung sind Leistungen, die die Klinik gemäß 
§ 116 b SGB V erbringt, bis zum 31. März 2016.

Beendigung einer Ermächtigung
Dr. med. Detlev Hähling, Chefarzt der abteilung Hämatolo-
gie/onkologie der Klinik für Innere Medizin II der HeLIoS Kli-
niken Schwerin, ab 1. Februar 2014.

Der Zulassungsausschuss und der Berufungsausschuss 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehenden 
Beschlüsse noch der Rechtsmittelfrist unterliegen.



Öffentliche ausschreibungen
von Vertragsarztsitzen gem. § 103 abs. 3 a und 4 SGB V

Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern schreibt auf Antrag folgende Vertragsarztsitze zur 
Übernahme durch einen Nachfolger aus, da es sich um für weitere Zulassungen gesperrte Gebiete handelt.

Planungsbereich/Fachrichtung Übergabetermin Bewerbungsfrist Nr.

Hausärztliche Versorgung
Mittelbereich Rostock Stadtgebiet

Hausarzt 1. april 2014 15. Februar 2014 24/07/13/1

Hausarzt (Praxisanteil) 1. Juli 2014 15. Februar 2014 21/02/13

Mittelbereich Schwerin Stadtgebiet

Hausarzt nächstmöglich 15. Februar 2014 15/05/13

Hausarzt nächstmöglich 15. Februar 2014 21/03/13

Hausarzt nächstmöglich 15. Februar 2014 09/08/13

Hausarzt nächstmöglich 15. Februar 2014 24/06/13

Hausarzt 1. Juli 2014 15. Februar 2014 08/07/13

Mittelbereich Greifswald Stadtgebiet

Hausarzt 1. Juli 2014 15. Februar 2014 08/08/13

Mittelbereich Neubrandenburg Stadtgebiet

Hausarzt (halber Vertragsarztsitz) nächstmöglich 15. Februar 2014 17/01/14/1

Allgemeine fachärztliche Versorgung
Kreisregion Schwerin/Wismar/Nordwestmecklenburg

Facharzt für Psychotherapeutische Medizin
(halber Vertragsarztsitz) nächstmöglich 15. Februar 2014 02/09/13

Kreisregion Stralsund/Nordvorpommern

Facharzt für augenheilkunde nächstmöglich 15. Februar 2014 19/11/13/2

Kreisregion Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz

Facharzt für augenheilkunde nächstmöglich 15. Februar 2014 02/07/13

Landkreis Parchim

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin nächstmöglich 15. Februar 2014 31/05/13

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1. april 2014 15. Februar 2014 02/12/13

Landkreis Rügen

Facharzt für Chirurgie 1. oktober 2014 15. Februar 2014 07/11/13

Die ausschreibungen erfolgen zunächst anonym. Bewerbungen sind unter angabe der ausschreibungsnummer an 
die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, Postfach 16 01 45, 19091 Schwerin, zu richten.

Den Bewerbungsunterlagen sind beizufügen:
Auszug aus dem Arztregister; Nachweise über die seit der Eintragung in das Arztregister ausgeübten ärztlichen 
Tätigkeiten; Lebenslauf; Behördenführungszeugnis im Original.
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Der Rostocker Hinstorff Verlag ist sicher nicht nur der traditionsreichste, sondern nach wie vor auch das füh-
rende Verlagshaus Mecklenburg-Vorpommern. Sein Ruf gründet sich auf die Herausgabe niederdeutscher 
Literatur seit seiner Gründung im Jahre 1831 und auf die bemerkenswerte Förderung skandinavischer und 
engagierter Literatur (Fühmann, Plenzdorf, Becker, Fries) zu DDR-Zeiten. Aber auch heute tritt er mit vielfäl-
tigen bemerkenswerten Editionen zu unserem Bundesland hervor.

Dem anspruchsvollen Programm opulenter Bildbände 
wurde mit dem Band über Maler der romantik, wie run-
ge, Klinkowström, Dahl, Kersting, Carus und natürlich 
Friedrich, eine weitere bemerkenswerte Facette hinzu-
gefügt: Birte Frenssen (text), thomas Grundner (Fotos), 
Natürlich romantisch – Caspar David Fried-
rich & Freunde in Mecklenburg-Vorpom-
mern. werke der Maler sowie adäquate 
Bilder des herausragenden Landschaftsfoto-
grafen und der kundige, spannend zu lesen-
de text einer romantik-expertin ergeben 
eine stimmungsvolle und stimmige einheit.
Für die bedeutendste und größte Stadt 
des Landes wirft das 800. Jubiläum ihrer 
Stadtwerdung seine Schatten voraus. unter 
Leitung des herausgebenden Stadtarchiv-
direktors wurde darum die Stadtgeschichte 
von 2001 durchgesehen und an wenigen 
Stellen erweitert: Karsten Schröder (Hrsg.), 
Rostocks Stadtgeschichte von den Anfän-
gen bis in die Gegenwart. Die Verdoppe-
lung der abbildungen sowie ein nützlicher 
anhang ermöglichen guten Zugriff. Sicher wichtig ist 
die Stadtchronik für die Jahre 1990 bis 2013, die eine 
ausstehende Gesamtdarstellung sinnvoll kaschiert. Mit 
Blick auf das Jubiläumsjahr 2018 ein Kompendium, eine 
unverzichtbare Publikation.
Nach dem erfolg seines relevanten Bandes über Meck-
lenburg legt der autor nun den titel für die östliche 
Landeshälfte vor: wolf Karge, Schlösser und Herren-
häuser in Vorpommern. wieder werden über 100 Bur-
gen, Schlösser, Guts- und Herrenhäuser vorgestellt. Das 
Handbuch ist in gewohnter Qualität und Zuverlässigkeit 
in seinem Konzept und mit seinem sehr hilfreichen an-
hang unentbehrlich für jeden Interessenten.
In ähnliche richtung mit einem anderen Gegenstand 
weist eine abhandlung über 100 der insgesamt 664 
Dorf- und Stadtkirchen in Mecklenburg: Dörte Bluhm,  
Kirchen in Mecklenburg. Die autorin ermöglicht den 
Zugang zur entstehungs- und Baugeschichte und war-
tet mit vielen weiteren Informationen auf. reiche Bebil-
derung und ein hilfreiches Glossar tragen zur erschlie-
ßung großen kulturellen reichtums bei.

Der erfolg einer tagung im Jahre 2010 führte zwei Jah-
re später zu einem neuerlichen Kolloquium zum thema 
„adel in Mecklenburg“. Die Veröffentlichung der wis-
senschaftlichen ergebnisse lag in bewährten Händen: 
wolf Karge (Hrsg.), Adel in Mecklenburg. 

Sechzehn autoren schlagen in ihren Beiträgen einen 
thematisch breiten Bogen zeitlich vom 16. bis in das 20. 
Jahrhundert, bieten neue erkenntnisse und vielfältige 
ansatzpunkte für die weitere Forschung.
Sicher mit großer resonanz darf die jüngste Schrift des 
Schweriner Stadtarchivars rechnen: Bernd Kasten, Alles 
50 Jahre später. Die Wahrheit über Bismarck und Meck-
lenburg. Seriös setzt er sich mit dem wohl verbreitetsten 
Zitat über Mecklenburg auseinander und kommt dabei 
zu einem vielleicht überraschenden ergebnis, um sich 
dann solide mit dem realhistorischen umfeld für die 
vielfach kolportierte Äußerung auseinanderzusetzen. 
erfreulich ist dabei die ausgeprägt gute Lesbarkeit.
Hinstorff leistet mit den angeführten titeln neben seinen 
belletristischen ausgaben und den Kinderbüchern einen 
wichtigen Beitrag zur auseinandersetzung mit der Ge-
schichte. Dabei sind Lesevergnügen und Lesefrucht Vo-
raussetzung für Identifikation und daraus resultierendes 
engagement. n

*Dr. Joachim Lehmann ist ehemaliger
Mitarbeiter der Presseabteilung der KVMV.

Historische Vielfalt erkennen und nutzen
Von Joachim Lehmann*
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Regional

waren/Müritz – 22. März 2014

„Kommunikation und Management in der arztpraxis“ 
für arzthelferinnen in M-V

Hinweise: 9.30 bis 16.00 uhr;
•	22. März 2014 – waren/Müritz: Kommunikation in der 

arztpraxis – achtung! „schwieriger“ Patient;
•	29. März 2014 – rostock/Diedrichshagen: achtung Pa-

tient! Souverän und schlagfertig reagieren! – wie rich-
tig auf weibliche und männliche Patienten eingehen?

•	20. September 2014 – waren/Müritz: arzthelferin als 
Coach und „therapeutin“ – Patienten richtig führen;

•	22. November 2014 – rostock/Diedrichshagen: Psycho-
logie für arzthelferinnen (und Ärzte) im Praxisgeschehen;

•	29. November 2014 – rostock/Diedrichshagen: alles 
was recht ist in der arztpraxis.

Teilnehmergebühr: 80 euro inkl. tagesverpflegung, 
Seminarmaterial und teilnehmer-Zertifikat. 
Information/Anmeldung bis 14 tage vor Veranstaltungs-
termin: Institut für ökosoziales Management e.V., Park-
str. 10, 18055 rostock, tel.: 0381.4902825, Fax: 0381. 
4444260, e-Mail: info@infoema.de; anmeldeformular 
und Inhalte: www.infoema.de/Leistungsangebote; teil-
nah me bestätigung nach verbindlicher anmeldung.

Neubrandenburg – 5. November 2014

54. Neubrandenburger augenärztliche Fortbildung

Hinweise: in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer 
M-V und der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern 
im Berufsverband der augenärzte Deutschlands; the-
ma: Klinische ophthalmologische themen; ort: radis-
son BLu Hotel, treptower Str. 1, 17033 Neubranden-
burg; Beginn: 18.00 uhr; Gebühren: keine.
Information/Anmeldung: augenklinik im Dietrich-Bon-
hoeffer-Klinikum Neubrandenburg, Sekretariat Prof. 
Dr. med. Helmut Höh, Claudia wutschke, tel.: 0395. 
7753469, Fax: 0395.7753468, e-Mail: aug@dbknb.de.

Überregional

Berlin – 14. bis 16. Februar 2014

Curriculum Spezielle Psychotraumatherapie (DeGPt) 2014

Hinweise: ort: trauma Zentrum Berlin, Stresemannstra-
ße 21, 10963 Berlin;
•	14. bis 16. Februar 2014: einführungsseminar Irrt I 

(Imagery rescripting and reprocessing therapy) mit 

Prof. Mervin Smucker in deutscher Sprache;
•	7. bis 9. März 2014: Stabilisierung und affektregulati-

on mit Dipl.-Psych. Dagmar eckers.
Information/Anmeldung: info@traumazentrum-berlin.
net oder tel.: 030.25 93 18 35, Internet: www.trauma-
zentrum-berlin.net. 

Halle – 21. bis 23. Februar 2014

Fünf ultraschall-Doppler-Kurse nach DeGuM und KBV-
richtlinien, mit DeGuM-Zertifikat 

Hinweise: ort: evangelisches Diakoniekrankenhaus 
Halle, Mühlweg 7, 06114 Halle;
•	21. bis 23. Februar 2014: Interdisziplinärer Grundkurs 

ultraschall Doppler- und Duplexsonographie (23 FP); 
Leitung: DeGuM-Seminarleiter Dr. med. andreas 
Köhler, Halle.

•	25. bis 26. april 2014: aufbaukurs Doppler- und Duplex-
sonographie hirnversorgender arterien (16 FP); Leitung: 
DeGuM-Seminarleiter Dr. med. andreas Köhler, Halle.

•	25. bis 26. april 2014: abschlusskurs Doppler- und 
Duplexsonographie hirnversorgender arterien (15 
FP); Leitung: DeGuM-Seminarleiter Dr. med. andre-
as Köhler, Halle.

•	14. bis 15. November 2014: aufbaukurs Doppler- 
und Duplexsonographie peripherer arterien und Ve-
nen (17 FP); Leitung: DeGuM-Seminarleiter Dr. med. 
andreas Köhler, Halle.

•	14. bis 15. November 2014: abschlusskurs Doppler- 
und Duplexsonographie peripherer arterien und Ve-
nen (16 FP); Leitung: DeGuM-Seminarleiter Dr. med. 
andreas Köhler, Halle.

Information/Anmeldung: Dr. albrecht Klemenz, In-
stitut für anatomie und Zellbiologie der Martin-Lu-
ther-universität Halle-wittenberg, 06097 Halle, tel.: 
0345.557 1316 (Büro) oder tel.: 0345.557 1703 (Sekre-
tariat), Fax: 0345.557 4649, e-Mail: albrecht.klemenz@
medizin.uni-halle.de.

Lübeck – 13. bis 15. März 2014

Clinical Skills for Beginners

Hinweise: ort: universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Lübeck, Klinik für HNo-Heilkunde/Institut für 
anatomie, ratzeburger allee 160, 23538 Lübeck; Lei-
tung: Prof. Dr. med. Barbara wollenberg, Dr. med. Karl-
Ludwig Bruchhage.
Information/Anmeldung: universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein, Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
ohrenheilkunde, Petra Schuhr, tel.: 0451.500 2022, 
Fax: 0451.500 4192, e-Mail: petra.schuhr@uksh.de. ti
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Geburtstage
50. Geburtstag
10.2. Dipl.-Med. Cornelia wolnik,
 angestellte MVZ-Ärztin in
 Neubrandenburg;
25.2. Dr. med. roger rehfeld,
 angestellter MVZ-arzt und ermächtigter
 arzt in Bergen auf rügen.

60. Geburtstag
10.2. Dipl.-Med. Christiane Brusch,
 niedergelassene Ärztin in Grabow;
15.2. Dr. med. Michael Paasch,
 angestellter MVZ-arzt in Boizenburg.

65. Geburtstag
27.2. Dr. med. Karina rösler,
  niedergelassene Ärztin in rostock.

70. Geburtstag
17.2. Jutta tschiesche,
  ermächtigte Ärztin in Gnoien.

Wir gratulieren allen auf
das Herzlichste und
wünschen Ihnen
beste Gesundheit und
allzeit gute Schaffenskraft!

 PerSoNaLIeN

ab dem 1. Februar 2014 übernimmt oliver Kahl die aufgaben des Verwaltungs-
direktors in der Kassenärztlichen Vereinigung M-V (KVMV).

Der 43-jährige Volljurist arbeitet seit September 1999 in der KVMV, nachdem 
er zuvor im rahmen der referendarausbildung bei der KV Bremen bereits erste 
erfahrungen im Vertragsarztrecht machen konnte. Zunächst war Kahl knapp zehn 
Jahre in der rechtsabteilung der KVMV tätig, bevor er im März 2009 die Leitung 
der Hauptabteilung Kassenärztliche Versorgung und Sicherstellung übernahm.
er tritt die Nachfolge des zum Vorstandsvorsitzenden gewählten axel rambow an.
oliver Kahl ist unter tel.: 0385.7431 205 (Sekretariat) zu erreichen. n kal

ab dem 1. Februar 2014 übernimmt Dr. iur. Dan oliver Höftmann die Hauptabteilung 
Kassenärztliche Versorgung und Sicherstellung in der KVMV. Der 38-jährige studierte 
rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät der universität rostock und legte 
sein zweites Staatsexamen im Jahr 2003 ab. Direkt danach begann er im Juli 2003 für 
die KVMV als Vorstandsreferent zu arbeiten. Seit Juli 2010 ist Höftmann stellvertreten-
der Verwaltungsdirektor. Diese Funktion wird er auch künftig neben der Leitung der 
Hauptabteilung Kassenärztliche Versorgung ausüben. Im Jahr 2012 schloss er seine 
Promotion mit der erlangung des Doctor iuris ab.
er folgt auf oliver Kahl, der das amt des Verwaltungsdirektors übernommen hat. 
Dr. Dan oliver Höftmann ist in der KVMV unter tel.: 0385.7431 371 (Sekretariat) zu 
erreichen. n kal

oliver Kahl neuer Verwaltungsdirektor

Personalwechsel in der KV-spitze

Dr. Dan oliver Höftmann neuer Hauptabteilungsleiter
Kassenärztliche Versorgung
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„Sie müssen versuchen, das Betriebsklima zu stärken!“, 
hatte der Mann von der unternehmensberatung Better, 
Best & Kinseywonder immer wieder gesagt. und was 
festigt das Klima mehr, als wenn sich die Mitarbeiter bei 
guter Stimmung näher kennen, verstehen und schätzen 
lernen? Der Personalchef von Sauer & Co. konnte nach 
achtmonatiger Diskussion den Firmenchef im letzten 
Jahr dazu bewegen, doch noch einen Betriebskarneval 
zu veranstalten. Die nicht unerheblichen Kosten dafür 
würden sich bald einspielen. Schnell wurde der letzte 

noch freie abend im größten Hotelsaal der Stadt bestellt 
samt einer Fünf-Mann-Band, die versicherte, von den 
wildecker Herzbuben über südamerikanische rhyth-
men und Yvonne Clapperfeld bis zu den rolling Stones 
alles originalgetreu intonieren zu können. Der gesamte 
Betriebsrat war zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten 
über einen Vorschlag des Personalchefs begeistert, zu-
mal man strikten Maskenzwang angeordnet hatte.
Nun ist es gewiss kleinlich angesichts der eile, mit wel-
cher der Personalchef dies alles organisieren musste, 
sich über winzige Mängel aufzuregen. Gut, das Hotel 
konnte die umfangreiche Dekoration vom Fischhänd-
ler-Ball des Vorabends nicht mehr ganz entfernen. 
und dass man einen großen Saal nicht so schnell lüf-
ten kann, wird auch jedem Vernünftigen einleuchten. 
Die wenigen Mitarbeiter, die an Fischallergie litten und 

deshalb schon früh den weiteren Vergnügungen des 
abends entsagen mussten, erhielten als ausgleich vom 
Hotel am nächsten tag ein großzügiges Bockwurstfrüh-
stück spendiert. und dass ein Großteil der Belegschaft 
offenkundig mit schweren Verdurstungserscheinungen 
angetreten war, konnte das Hotel auch nicht ahnen. Im-
merhin sorgte ein nachtaktiver Großhändler für reichlich 
Nachschub, der verständlicherweise nicht mehr richtig 
gekühlt werden konnte.
Besonderes aufsehen verursachte ein als Napoleon auf-
tretender Zweimetermann, der sich beim Cha-Cha-Cha 
mit den Beinen selbst in die Quere kam und auf eine als 
engel maskierte reifere Dame fiel. Die beiden Gefalle-
nen entpuppten sich als stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender beziehungsweise engste Mitarbeiterin des 
Personalchefs. Klar, dass die früher karge Kommunikati-
on zwischen diesen wichtigen Säulen des Betriebes nun 
erfreulich zunahm. Schön war auch zu sehen, wie sich die 
vier außendienstler schnell integrierten, was ja auch der 
Sinn eines Betriebskarnevals ist. originellerweise waren 
sie alle als Seemänner mit Streifenhemden und einheit-
lichen Masken erschienen. Für die vierfache ausrüstung 
sollen sie gerüchteweise einen Mengenrabatt ausge-
handelt haben. Sie sorgten bei den Mitarbeiterinnen für 
Begeisterung, bei den Männern eher für unruhe. Dass 
einer der Seeleute später zu Boden ging, gerade als er 
die allseits begehrte rothaarige Vertriebsassistentin in 
seinen Hafen abschleppen wollte, wurde weniger seiner 
Kondition als einem fliegenden teller angekreidet.
ein Heiterkeitserfolg war das wettsingen. Die werbeab-
teilung mit ihren variationsreichen Stimmen hätte nor-
malerweise gewonnen, wenn nicht werbetexter Blasin-
ger indisponiert nur immer „la la la“ gesungen hätte. 
Immerhin konnte ihm im Notarztwagen noch mitgeteilt 
werden, dass man Dritter geworden sei. Den Sieg ersang 
die Buchhaltung mit: „wer soll das bezahlen, wer hat so 
viel Geld?“ Der ausklang am Morgen sah nur glückliche 
Gesichter. Der Personalchef wusste: Der gemeinsame 
Karneval hatte das Betriebsklima erheblich verbessert 
und würde sich im Lauf der nächsten Monate auszahlen.
Das bestätigte schon nach neun wochen auch der an-
ruf von Herrn Blindwieser. Seine tochter fühle sich seit 
tagen nicht wohl und könne heute leider nicht kom-
men. Bei der Gelegenheit wollte er wissen, wer denn 
der nette Herr beim Betriebskarneval war. er trug ein 
Streifenhemd und eine Seemannsmaske. Übrigens: 
Dieses Jahr ist Maskenverbot! n

*Klaus Britting ist freier Autor.

Der Betriebskarneval
Von Klaus Britting*
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1. Greifswald 
ansprechpartner: Jutta Berger,
wolgaster Straße 1, 17489 Greifswald,
tel.: 0 38 34.89 90 90, Fax: 0 38 34.89 90 91,
e-Mail: jberger@kvmv.de,
Vorsitzender: Dr. med. Hans-Jürgen Guth. 

2. Güstrow
ansprechpartner: Gabi Handwerker,
rövertannen 13, 18273 Güstrow,
tel.: 03843.2154 43, Fax: 03843.215443,
e-Mail: ghandwerker@kvmv.de,
Vorsitzende: Dipl.-Med. Ingrid thiemann. 

3. Ludwigslust
ansprechpartner: Silvia treichel,
Marktplatz 5, 19294 Neu Kaliß,
tel.: 038758.36460, Fax: 038758.36461,
e-Mail: streichel@kvmv.de, 
Vorsitzender: Dr. med. Silvio Mai. 

4. Malchin
ansprechpartner: Gundel Schmidt,
Heinrich-Heine-Str. 40, 17139 Malchin,
tel.: 03994.632835, Fax: 03994.299179,
e-Mail: gschmidt@kvmv.de,
Vorsitzender: Dirk woidich.

5. Neubrandenburg
ansprechpartner: angelika Dumke,
an der Marienkirche 2, 17033 Neubrandenburg,
tel.: 0395.5442613, Fax: 0395.5584780,
e-Mail: adumke@kvmv.de,
Vorsitzender: Dr. med. Viktor Harsch. 

6. Neustrelitz
ansprechpartner: Silke Düsel,
Friedrich-wilhelm-Str. 36, 17235 Neustrelitz,
tel.: 03981.205204, Fax: 03981.205212,
e-Mail: sduesel@kvmv.de,
Vorsitzender: Dr. med. Peter Schmidt. 

7. Parchim
ansprechpartner: Silvia treichel,
Lübzer Str. 21, 19370 Parchim,
tel.: 03871.213938, Fax: 03871.629953,
e-Mail: streichel@kvmv.de,
Vorsitzender: Jörg Menschikowski. 

8. Pasewalk
ansprechpartner: Charlotte Dahlke,
Prenzlauer Str. 27, 17309 Pasewalk,
tel.: 03973.216962, Fax: 03973.216962,
e-Mail: cdahlke@kvmv.de,
Vorsitzender: Dipl.-Med. Jürgen Pommerenke. 

9. Rostock
ansprechpartner: Christine Segeth,
Paulstraße 48-55, 18055 rostock,
tel.: 0381.3777479, Fax: 0381.3777497,
e-Mail: csegeth@kvmv.de,
Vorsitzender: Dipl.-Med. thomas Hohlbein.

10. Schwerin
ansprechpartner: Catrin werner,
Neumühler Str. 22, 19057 Schwerin,
tel.: 0385.7431347, Fax: 0385.7431151,
e-Mail: cwerner@kvmv.de,
Vorsitzender: Dipl.-Med. Siegfried Mildner.

11. Stralsund
ansprechpartner: Kerstin Marschner,
Bleistr. 13 a, 18439 Stralsund,
tel.: 03831.258293, Fax: 03831.258293,
e-Mail: kmarschner@kvmv.de,
Vorsitzender: Dr. med. andreas Krüger.

12. Wismar
ansprechpartner: Gabriele Bachstein,
Lübsche Str. 148, 23966 wismar,
tel.: 03841.701983, Fax: 03841.327233,
e-Mail: gbachstein@kvmv.de,
Vorsitzender: Dr. med. Peter-Florian Bachstein.

Kreisstellen der KVMV
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  »�Ich bin 
       Psycho-
therapeut.         
  Ich nehme 
 mir Zeit 
      für Sie.«
Dipl.-Psych. Hartmut Uhl,
PSYCHOLOGISCHER PSYCHOTHERAPEUT

Erfahren Sie mehr über Ihre niederge-
lassenen Ärzte und Psychotherapeuten. 
www.ihre-aerzte.de.
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